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Z 1997 A 

Bekanntmachung 
der Neufassung des Wehrpflichtgesetzes 

Vom 14. Januar 1961 

Auf Grund des Artikels 5 des Gesetzes zur Ände
rung des Wehrpflichtgesetzes vom 28. November 
1960 (Bundesgesetzbl. I S. 853) wird nachstehend der 
Wortlaut des Wehrpflichtgesetzes unter Berücksich
tigung des § 192 der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 21. Januar 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 17) in der 
nunmehr geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Bonn, den 14. Januar 1961 

Der Bundesminister für Verteidigung 
Strauß 
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V/ c l1 t'l} n i c ·~ i t 

1. U m f i~ n ~; d e r \V c h r p f 1 i c h t 

§ 1 

.AJluc~n<1e!ne We::. rpflicht 

(1) V✓chrpllichLiu sind c1llc Männer vom voll
(•nJcLcu c1ch!zchnlcn Lcbr:nsj'-llir an, die Deutsche im 
Sinne des CrundsJescl 1/.cs sind und 

1. ihren sUincJitJen Aulc:nthalt im Geltungs
bereich dieses Gesetzes haben oder 

2. ih rcn stüud ifJCn J\ rd <:n !halt außerhalb des 
Gebietes cks Deu Lschen Reichs nach dem 
Slcrnd vom :-ll. Dezember 1937 (Deutschland) 
haben und entweder 

c1) ihren letzten innerdeutschen ständigen 
Aufenthalt im Celtunqsb(:reich dieses 
Gesetzes hatten oder 

b) einen Paß oder eine Staatsange-
hörigkeilsurkmule der Bundesrepublik 
Deutschland besitzen oder sich auf 
andere Weise ihrem Schutz unterstellt 
haben. 

(2) Die Wehrpflicht ruht bei Deutschen, die ihren 
ständigen Aufenthalt und ihre Lebensgrundlage 
außerhalb Deutschlands haben, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß sie beabsichtigen, ihren 
stiirndigen Aufenthalt im Ausland beizubehalten. 
Das gilt insbesondere für Deutsche, die zugleich die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Staates besitzen. 

(3) Verlegt ein \!\Tchrpilichtiger seinen ständigen 
Aufenthalt während des Wehrdienstes innerhalb 
Deutschlands aus dem Geltungsbereich dieses Gc-
selzes hinaus, so bleibt er wJlirend der für diesen 
\IVehrdienst testgcsctzlen Zeil wehrpflichtig. 

§ 2 

Wehrpflicht der Ausländer und Staatenlosen 

(1) Ausländer, deren Heimatstaat Deutsche ge
sE:tzlich zum Wehrdienst verp11ichtet, können unter 
den gleichen Voraussetzungen, unter denen Deut
sche dort wehrpflichtig sind, durch Rechtsverord
nung der Wehrpflicht unterworfen werden. 

(2) Staatenlose können durch Rechtsverordnung 
der Wehrpflicht unterworfen werden, wenn sie 
ihren ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich die
ses Gesetzes haben. Hat ein staatenloser Wehr
pflichtiger seinen Grundwehrdienst abgeleistet, so 
hat er einen Anspruch auf Einbürgerung, wenn er 
seinen dauerncfon Aufenthalt im Inland hat. 

§ 3 

InhaH und Dauer der Vvehrpfücht 

(1) Die Wehrpflicht wird durch den Wehrdienst 
ndcr im Falle des § 25 durch den zivilen Ersatzdienst 
erfüllt. Sie umfaßt die P!licht, sich zu melden, vorzu-

stellen und nc:_cb h~,: cL,.:. 
geisti9c u11d körpcrJichc Tat::( 
zu lüs:.:en. 
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c1af dit~ 
11r.;.\J~rsucl1c_11 

(2) Die Wehrplliclit endet mit l\rduJJ des Jd.u2s, 
in dem der Vv'ehrpflichtlge das ft.i:lft:ndvicrzigste 
Lebensjahr vollendet. § 49 bkibt unlJcrülut. 

(3) Bei Offizieren und UnteroHizÜ:!ren endet die 
Wehrpflicht mit A.blauf des Jahres, in dem sie das 
sechzigste Lebensjahr vollenden. § 51 des Soldaten
gesetzes bleibt unberührt. 

( 4) Im Verteidigungsf alle endet. die Wehrpflicht 
mit Ablauf des Jahres, in dem der Wehrpflichtige 
das sechzigste Lebensjahr vollendet. 

2. VVehrdi e ns t 

§ 4 

Arten des -Wehrdienstes 

(1) Der auf Grund der Wehrpflicht zu leistende 
Wehrdienst umfaßt 

1. den Grundwehrdienst (§ 5), 

2. Wehrübungen (§ 6), 

3. im Verteidigungsf alle den unbefristeten 
Wehrdienst. § 3 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(2) Ungediente Wehrpflichtige gehören zur Ersatz
reserve. \,Vehrpflichtige, die in der Bundeswehr ge
dient haben, gehören zur Reserve. Die übrigen 
gedienten Wehrpflichtigen gehören zur Reserve, so
bald über ihre Heranziehung zum Wehrdienst auf 
Grund der Wehrpflicht entschiede_1 ist. 

(3) Wer auf Grund freiwilliger Verpflichtung einen 
Wehrdienst nach Absatz 1 leistet, hat die Rechts
stellung eines Soldaten, der auf Grund der Wehr
pflicht Wehr dienst leistet. 

(4) Außerhalb der Wehrübungen können Angehö
rige der Reserve zu dienstlichen Veranstaltungen 
durch den Bundesminister für Verteidigung oder die 
von ihm bestimmte Stelle zugezogen werden. Wäh
rend der Dienstleistung sind sie Soldat. § 2 des Sol
datengesetzes findet keine Anwendung. 

§ 5 

Grundwehrdienst 

(1) Der Grundwehrdienst dauert zwölf Monate. 
Er beginnt in der Regel in dem Kaleniderjahr, in 
dem der Wehrpflichtige das zwanzigste Lebensjahr 
vollendet. 

(2) Verlängerten Grundwehrdienst, der achtzehn 
Monate dauert, können Wehrpflichtige auf Grund 
freiwifüger Verpflichtung als Soldaten auf Zeit lei
sten; § 33 des Bundesbesoldungsgesetzes bleibt un
berührt. Ihren Anträgen auf Verwendung bei einer 
bestimmten Teilstreitkraft oder Waffengattung oder 
in einem bestimmten Dienstzweig soll entsprochen 
werden. 

(3) Verkürzten Grundwehrdienst, der mindestens 
einen Monat und höchstens sechs 1v1onate dauert, 
leisten Wehrpilichtige, die das fünfündzwanzigste, 
aber noch nicht das fünfunddreißigste Lebensjahr 
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vollendet li(,1);•11. Nilch Vollc:ndung des fünfunddrei
ßigsten L(•lH·:1 ;1,il11c~s erlischl die Verpflichtung, im 
Frieden C1 u,, lwchnlienst zu ieisLen. 

(4) Wcdupllicht.iqe köruwn rluch vor Vollendung 
des li1nfund1/,w<J111.iqslen Lebc~nsjahres zum verkürz
ten Grundw('.llrcliensl cinbcrnfen werden, wenn sie 
auf Grund dc'.J Einberufun~JSi.mortlnungen des Bun
desminislers liir Vcrtcidiqunq nicht zum vollen 
Grundwehrdic~nst heran~Jezogen werden können oder 
wenn ihre Einberufung zum vollen Grundwehrdienst 
aus einem der in § 12 Abs. 4 Nr. 1 ßuchstabe a und 
Nr. 2 angegebenen Gründe eine besondere Härte 
bedeuten würde, die voraussichtlich auch durch eine 
Zurückstellung nicht behoben werden könnte. In 
beiden Fällen verlängert sich die Gesamtdauer der 
Wehrübungen um die durch die Verkürzung des 
Grundwehrdienstc~s nicht in Anspruch genommene 
Zeit. 

(5) Einern Antrag des Wehrpflichtigen, schon vor 
Aufruf seines Geburtsjahrganges zum Grundwehr
dienst herangezogen zu werden, soll entsprochen 
werden, jedoch nicht vor Vollendung des achtzehn
ten Lebensjahres. Vorzeitig dienende Wehrpflichtige 
sind in der Regel nur zum vollen oder zum verlän
gerten Grundwehrdienst einzuberufen. 

(6) Wehrpflichtige müssen die Zeit, in der sie 
während des Grundwehrdienste3 Freiheitsstrafen, 
disziplinare Arreststrafen oder Jugendarrest verbüßt 
haben oder ihrer Truppe oder Dienststelle schuld
haft ferngeblieben sind, nachdienen, wenn sie mehr 
als dreißig Tage belräg t. 

§ 6 

Wehrübungen 

(1) Eine \i\/ehrübung dauert mindestens einen Tag 
und hochstens drei Monate. 

(2) Die Gesamtdauer der Wehrübungen der Wehr
pflichtigen, die den Grundwehrdienst nach § 5 Abs. 1 
leisten, beträgl bei Mannschaften und Unteroffizie
ren höchstens neun und bei Offizieren höchstens 
achtzehn Monate. 

(3) Leistel ein Wehrpflichtiger den ve-rlängerten 
Grundwehrdienst (§ 5 Abs. 2), so verkürzt sich die 
Gesc1mtdauer der Wehrübungen um sechs Monate. 

(4) Bei Wehrpflichtigen, die nach § 5 Abs. 3 einen 
verkürzten Grundwehrdienst leisten, beträgt die 
Gesamtdauer der Wehrübungen bei Mannschaften 
und Unteroffizieren höchstens sechs Monate und bei 
Offizieren höchstens fünfzehn Monate. Bei verkürz
tem Grundwehrdienst von weniger als sechs Mona
ten verlängert sich die Gesamtdauer der Wehr
übungen um die durch die Verkürzung nicht in 
Anspruch genommene Zeit. 

(5) Wehrpflichtige, die nach dem Musterungs
ergcbnis für den vollen oder den verkürzten Grund
wehrdienst zur Verfügunq stehen, können zu Wehr
übungen einbcru fen werden, wenn sie auf Grund 
der Einberultm(JSanorclnun~Jen des Bundesministers 
für Vcrteidi~Junu nicht zum vollen oder verkürzten 
Grundweh rdic,nsl herangezogen werden können. In 
diesem Falle verlünqert sich die Gesamtdauer der 
Wehrübungen um die durch die Verkürzung nicht 

in Ar1.:;prnch genommene Zeit. Die Gesamtdauer der 
Viebr(jbungen beträgt bei vVehrpfüchtigen, 

1. sofern sie für den vollen Grundwehrdienst 
zur Verfügung stehen, bei Mannschaften 
und Unteroffizieren höchstens einundzvnin•· 
zig, bei Offizieren höchstens dreißig Monate, 

2. solern sie das fünfundzwanzigste Lebens
jahr vollendet haben, bei Mannschaften und 
Unteroffiziere„n höchstens zwölf, bei Offi
zieren höchstens einundzwanzig Monate. 

(6) Nach Vollendung des fünfunddreißigsten Le
bensjahres dürfen IVfannschaften und Unteroffiziere 
sowie ungediente V\!ehrpfüchtige nur noch zu \rVehr
übungen von insg2samt drei Monaten herangezogen 
werden. 

(7) Für Wehrübunuen, die als Bereitschaftsdienst 
von der Bundesreqierung angeordnet worden sind, 
gilt die zeitliche Begrenzung des Absatzes 1 nicht. 
Auf die Gesamtdauer der Wehrübungen nach Ab
satz 2 bis 6 werden sie nicht angerechnet, der Bun
desminister für Verteidigung kann eine Anrechnung 
anordnen. 

§ 7 

Anrechnung von freiwi.H.i.g geleistetem Wehrdienst 

Der auf Grund freiwiJliger Verpflichtung in der 
Bundeswehr geleistete Wehrdienst ist auf den 
Grundwehrdienst anzurechnen, er kann auch auf 
Wehrübungen angerechnet werden. 

§ 8 

Wehrdienst in fremden Streitkräften 

(1) Wehrpflichtige dürfen sich nur mit Zustim
mung des Bundesministers für Verteidigung oder 
der von ihm beauftragten Stelle zum Eintritt in 
fremde Streitkräfte verpflichten. Dies gilt nicht bei 
Wehrdienst, der auf Grund gesetzlicher Vorschrift 
des Aufenthaltsstaates zu leisten ist. 

(2) Der Bundesminister für Verteidigung kann im 
Einzelfall Wehrdienst in fremden Streitkräften auf 
den Wehrdienst nach diesem Gesetz ganz oder zum 
Teil anrechnen. Der Wehrdienst soll angerechnet 
werden, wenn er auf Grund gesetzlicher Vorschrift 
geleistet worden ist oder wenn der Bundesminister 
für Verteidigung ihm zugestimmt hat. 

§ Sa 

Tauglichkeitsgrade 

(1) Folgende Tauglichkeitsgrade werden festge-
setzt: 

tauglich I bis tauglich III, 

beschränkt tauglich, 

vorübergehend untauglich, 

dauernd untauglich. 

Die Richtlinien für die Festsetzung der einzelnen 
Tauglichkeitsgrnde werden vom Bundesminister für 
Verteidigung erlassen. 

(2) Wehrpflichtige mit dem Taug1ichkeitsgrad „I" 
sind für jeden Wehrdienst uneingeschränkt taug
lich. Wehrpflichtige mit dem Tauglichkeitsgrad „II" 
sind für jeden Wehrdienst mit Ausnahme be-
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stir~unter Verwendunqen tiwqlich. \A/ehrpflichtigc 
rrtit ch:m 'I'irnylicbkcitsgrad „HI" sind ncich Maßnabe 

brzllichen Urteils für den Wc>hrdiensL mit Ein
sduiinkunqen tnu9lich. Wehrpflicbtiqe mit dem 
Tauglld1keitsq rnd „ beschrünkl 1 auqlich" werden im 
Frieden im Rahmen ihrer Verwendb,irkPit, jedoch 
nicht zum Grundwehrdienst heran~Jezoqen. 

3. ·w ehrdiens ta us nahmen 

§ 9 

Dauernde Dienstuntauglichkeit 

Zum Wehrdienst wird nicht herangezogen, 

1. wer für den Wehrdienst körperlich oder geistig 
d<1uernid untauglich ist oder 

2. wer entmündigt ist. 

§ 10 

Ausschluß vom Wehrdienst 

(1) Vom Wehrdienst ist ausgeschlossen, 

1. wer durch ein deutsches Gericht zu Zucht
haus oder wegen einer hochverräterischen, 
staatsgefährdenden oder vorsätzlichen lan
desverräterischen Handlung zu Gefängnis 
von einem Jahr oder mehr verurteilt wor
den ist, es sei denn, daß der Vermerk über 
die Verurleilung im Strnfregister getilgt ist, 

2. wer die bürgerlichen Ehrenrechte oder die 
Fühigkeil zur Beklei,dung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt, 

3. gegen wen auf Maßregeln der Sicherung 
und Besserung nach §§ 42 c bis 42 e des 
Strafgesetzbuches erkannt ist, solange diese 
Maßregeln nicht erledigt sind. 

(2) Verurteilungen durch Gerichte außerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes kommen nur in 
Betracht, soweit die Vollstreckung nach dem Ge,setz 
über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in 
Strafsachen vom 2. Mai 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 161) zulässig ist oder war. 

(3) Der Bundesminister für Verteidigung kann im 
Einzelfall Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 z:ulassen. 

§ 11 

Befreiung vom Wehrdienst 

(1) Vom Wehrdienst sind befreit 

1. ordinierte Geistliche evangt~lischen Be
kenntnisses, 

2. Geistliche römisch•-katholischen Bekennt
nisses, die die Subdia.konatsweihe empfan
gen haben, 

3. hauptamtlich tätioe Geistliche anderer Be
kenntnisse, deren Amt dem eines ordinier
ten Geistlichen evangelischen oder eine,s 
Geistlichen römisch-katholischen Bekennt
nisses, der die Subdiakonatsweihe empfan
gen hat, entspricht, 

4. Schwerbeschädigte im Sinne des § 1 Abs. 1 
und 2 des Schwerb(~sch/idigtengesetzes, 

5. I-Icimlz(~trer inJ. Sinne d.es 
setzes. dfo dem 1. Juli 
Gewahrsamsm1:tcht entlassen vvorden sind. 

(2) Vom Wehrdienst sind auf Antrag zu befreien 
deren sämtliche Brüder oder, falls 

kerne Brüder vorhanden waren, deren sämtliche 
Schwestern an den Folgen einer Schädigung im 
Sinne des § 1 des Bundesversorgungsgesetzes oder 
des § 1 des Bundesentschädigungsgesetzes ver
storben sind, sowie Halb- und Vollwaisen, deren 
Vater oder Mutter oder beide an den Folgen einer 
Schädigung im Sinne des § 1 des Bundesversor
gungsgesetzes oder des § 1 des Bundesentschädi
gungsgesetzes verstorben sind, sofern der Wehr
pflichtige der einzige lebende Sohn des verstorbe
nen Elternteils ist. 

§ 12 

Zurückstellung vom Wehrdienst 

(1) Vom Wehrdienst wird zurückgestellt, 

1. wer für den Wehrdienst vorübergehend un
tauglich ist, 

2. wer, abgesehen von den Fällen des § 10, 
eine Freiheitsstrafe verbüßt oder nach 
§ 42 b des Strafgesetzbuches in einer Heil
und Pflegeanstalt untergebracht ist, 

3. wer unter vorläufige Vormundschaft ge
stellt ist. 

(2) Vom Wehrdienst werde:1 Wehrpflichtige, die 
sich auf das geistliche Amt (§ 11) vorbereiten, auf 
Antrag zurückgestellt. 

(3) Hat ein Wehrpflichtiger seiner Aufstellung für 
die Wahl zum Bundestag oder zu einem Landtag zu
gestimmt, so ist er bis zur Wahl zurückzustellen. 
Hat er die Wahl angenommen, so kann er für die 
Dauer des Mandats, außer auf seinen Antrag, nur 
während der Parlamentsferien einberufen werden. 

(4) Vom Wehrdienst soll ein Wehrpflichtiger auf 
Antrag zurückgestellt werden, wenn die Heranzie
hung zum Wehrdienst für ihn wegen persönlicher, 
insbesondere häuslicher, wirtschaftlicher oder beruf
licher Gründe eine besondere Härte bedeuten 
würde. Eine solche liegt in der Regel vor, 

1. wenn im Falle der Einberufung des Wehr
pflichtigen 

a) die Versorgung seiner Familie, hilfsbe
dürftiger Angehöriger oder anderer 
hilfsbedürftiger Personen, für deren 
Lebensunterhult er aus rechtlicher oder 
sittlicher Verpflichtung aufzukommen 
hat, gefährdet würde oder 

b) für Verwandte ersten Grades besondere 
Notstände zu erwarten sind, 

2. wenn der Wehrpflichtige für die Erhaltung 
und Fortführung eines eigenen oder elter
lichen landwirtschaftlichen Betriebes oder 
Gewerbebetriebes unentbehrlich ist, 

3. wenn die Einberufung des Wehrpflichtigen 
einen bereits weitgehend geförderten Aus
bildungsabschnitt unterbrechen würde. 
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(5) Vom Vif chrdienst kann ein Wehrpflichtiger 
ferner zuri'tckq('.Sl.elH werden, wenn gegen ihn ein 
Strafverfahn'n cmhüngig isl, in dem eine Freiheits
strafe oclc.'.r eine mit Freiheils1mtziehung verbundene 
Maßrcgc.:1 der Siclwrirng und Besserung zu erwarten 
ist. 

(6) In den Fi:illen des Absatzes 4 Nr. 1 Buchstabe a, 
Nr. 2 und 3 sowie des Absatzes 5 darf der Wehr
pflicbtige vom vollen Grundwehrdienst höchstens so 
lange zurückgestellt werden, daß er noch in dem 
Kalcmderjcihr, in dem er das fünfundzwanzigste Le
bensjahr vol1endel, einberufen werden kann. In 
Ausnahmefällen, in denen die Einberufung eine un
zumutbarP H~i rte bedeuten würde, kann er auch 
darüber hinc1 us zurückgestellt werden. 

§ 13 

U nabkümml ich stell ung 

(1) Zum /u1s9leich des personellen Kräftebedarfs 
für die Aufuuben der Bundeswehr und andere Auf
gaben kann ein Wehrpflichtiger im öffentlichen In
teresse für den Wehrdienst unabkömmlich gestellt 
werden, wenn und solan~Je er für die von ihm aus
geübte Tdtigkeit nicht cnLbehrt werden kann. Die 
Unnbkömmlichstellung kirnn mit der Einschränk:ung 
ausgesprochen werden, duß der Wehrpflichtige in 
zeiUich beqnmztem zum Wehrdienst heran
gezogen werdc-11 rfarf. Di(~ Bumfo::ire~1ienmg erläßt 
mit Zustirnrnml(J des BundPsrnles allgemeine Ver
wc1ltungsvorschri f le:n über die; Grundsätze, die dem 
Ausgleich cJp,; [Wrsotwfü,n Kriiftf,br!,forfs 7ugrunde 
zu legen sind. 

(2) Uber rliP thribhömmlkhstdlung entscheidet 
die Wehren;al:1L,:!hürcle c111f VorschlcHJ der zuständi
qen Verwaltunqsbehürde. Die Zuständigkeit und 
das Verfahren rew-lt eine Rechtsverordnung. Die 
Rechtsverordnung reqelt imch, wie :tvfoimrngsver
schiedenheitcn zwischr!n der Wehrersatzbehe_~rde 
und der vorschlagenden Verwaltungsbehörde unter 
Abwägung dr~r verschiedenen Belange auszuglei
chen sind. Die Rcdüsverordnung regelt ferner, für 
welche Fristen die Urwbkömmlichstellung ausge
sprochen werden kann und welche sachverständigen 
Stellen der ölfrml!idwn Vcrw,JHung und Wirtschaft 
zu hören slncl. 

(3) Durch R:,\dJtsverordnun9 wird angeordnet, daß 
Wehrpfiichtiue auf Grund ihrer Tütigkeit unab
kömmlich zu stellfm sind, ohne daH es im Einzelfall 
einer PrüfurnJ der in Absatz l bezeichneten Voraus
setzungen bc(farf. J)ahei können Unierschiede nach 
dem LebensaltPr, rfom Tiüigkeitsorl sowie bei ge
dienten V✓dupDichtigen nctch dem militärischen 
Ausbilduri:.r;stand 9mnacht werden. 

(4) Der Dienstherr oder Arbeitgeber des vVehr
pflichtigen ist verpflichtet, den Wegfall der Voraus
setzungen für die Unabkömmlichstelhmg der zu
srnndigen Wehrnsatzbehfüde anzuzeigen. Wehr
ptlichtige, die in keinem Arbeits- oder Dienstver
hältnis stehen, haben den vVegfall der Vorausset
zungen selbst anzuzeigen. 

§ 13 a 

Ziviler Bevölkerungsschutz 

(1) Wehrpflichtig-e, die von der zuständigen Be
hörde für Dienstleistungen im zivilen Bevölkerungs
schutz herangezogen, verpflichtet oder bereitgestellt 
worden sind, werden nicht zum Wehrdienst heran
gezogen, solange sie für die Verwendung im zivilen 
Bevölkerungsschutz zur Verfügung stehen. 

(2) Aus welchen Jahrgängen Wehrpflichtige für 
Dienstleistungen im zivilen Bevölkerungsschutz mit 
der Folge der Nichtheranziehung zum Wehrdienst 
vorgesehen werden können, regelt eine Rechtsver
ordnung. Darin kann außerdem nach der beruflichen 
Tätigkeit der Wehrpflichtigen, ihrem militärischen 
Ausbildungsstand, ihrem Tauglichkeitsgrad sowie 
ihrer Ausbildung und vorgesehenen Verwen
dung im zivilen Bevölkerungsschutz unterschieden 
werden. 

(3) Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, 
das Vorliegen sowie den Wegfall der Voraussetzun
gen für die Nichtheranziehung von Wehrpflichtigen 
der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. 

ABSCHNITT II 

Wehrersatzwesen 

1_. Wehrersatzbehörden 

§ 1.4 

(1) Für die Durchführung der Aufgaben des Wehr
ersatzwesens mit Ausnahme der Erfassung werden 
in bundeseigener Verwaltung Wehrersatzbehörden 
errichtet. Sie unterstehen dem Bundesminister für 
Verteidigung. 

(2) Die Wehrsatzbehörden gliedern sich in 

1. das Bundesvrehrersatzamt 

- Bundesoberbehörde -, 

2. Bereichswehrersatzärnter al,s Abteilungen 
der Wehrbereichsverwaltungen und Bezirks
wehrersatzämter 

-- Bundesmittelbehörden -, 

3. Kreiswehrersatzämter 

- Bundesunterbehörden-. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit der Wehrersatzibe
hörden der Mittel- und Unterstufe ist den Grenzen 
der Länder und ihrer Verwaltungsbezirke anzu
passen. 

(4) Die Stellen der Leiter der Bereichs- und Be
zirkswehrersatzämter werden im Benehmen mit den 
beteiligten Landesregierungen besetzt. 

2. Erfassung 

§ 15 

(1) Im \'\lege der Erfassung werden für alle Wehr
pflichtigen Personennachweise angelegt und laufend 
geführt. 
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(2) Die Wehrpflichtigen haben sich nach Aufforde
rung durch die Erfassungsbehörde zur Erfassung 
persönlich zu melden. Die Erfassung kann, insbeson
dere bei Wehrpflichtigen kriegsgedienter Jahrgänge, 
auch durch schriftliche Befragung durchgeführt 
werden. 

(3} Die Erfassung ist Aufgabe der Länder. Sie 
wird von den Meldebehörden durchgeführt; in Län
dern, in denen amtsangehörige Gemeinden Melde
behörden sind, kann die Landesregierung bestim
men, daß sie von den Ämtern durchgeführt wird. 
Die Landesregierung kann ferner bestimmen, daß 
Seemannsämter bei der Anlegung der Personen
nachweise nach Absatz 1 mitwirken. Um die plan
mäßige und reibungslose Durchführung der Erfas
sung sicherzustellen, kann die Bundesregierung für 
besondere Fälle Einzelweisungen erteilen. 

(4) Die Erfassungsbehörde leitet das Erfassungs
ergebnis dem Kreiswehrersatzamt zu. 

(5) Die anläßlich der Erfassung entstehenden not
wendigen Auslagen der Wehrpflichtigen tragen die 
Länder. Sie erstatten auch den durch die Erfassung 
entstehenden Verdienstausfall für diejenigen wehr
pflichtigen Arbeitnehmer, die nicht unter das Ar
beitsplatzschutzgesetz fallen. 

3. Heranziehung 
von ungedienten Wehrpflichtigen 

§ 16 

Zweck der Musterung 

(1) Ungediente Wehrpflichtige werden vor der 
Heranziehung zum Wehrdienst gemustert. 

(2) Durch die Musterung wird entschieden, welche 
ungedienten Wehrpflichtigen für den Wehrdienst 
zur Verfügung stehen und sich zum Wehrdienst zu 
stellen haben. Durch die Musterung wird ferner die 
Art des zu leistenden Wehrdienstes festgestellt. 

§ 17 

Durchführung der Musterung 

(1) Die Musterung wird von den Kreiswehrersatz
ämtern im Benehmen mit den kreisfreien Städten 
und den Landkreisen durchgeführt. 

(2) In jeder kreisfreien Stadt und in jedem Land
kreis werden ein oder mehrere Musterungsbezirke 
gebildet. 

(3) In den kreisfreien Städten und den Landkrei
sen sind die für die Musterung erforderlichen Räume 
bereitzustellen. Die Kosten trägt der Bund. 

(4) Die Wehrpflichtigen haben sich nach Auffor
derung durch die Kreiswehrersatzämter zur Muste
rung vorzustellen. 

(5) Die Wehrpflichtigen sind vor ihrem Erschei
nen vor dem Musterungsausschuß auf ihre körper
liche und geistige Tauglichkeit ärztlich zu unter
suchen. Das Ergebnis der Untersuchung ist unter 
Angabe des Tauglichkeitsgrades schriftlich dem 
Musterungsausschuß vorzulegen; dem Wehrpflichti-

gen ist eine Abschrift auszuhändigen. Der Muste
rungsausschuß kann eine nochmalige Untersuchung 
durch einen anderen Arzt anordnen. 

(6) Ärztliche Untersuchungsmaßnahmen, die einer 
ärztlichen Behandlung oder einer Operation im Sinne 
des § 17 Abs. 4 Satz 5 des Soldatengesetzes gleich
kommen, dürfen nicht ohne Zustimmung des Wehr
pflichtigen vorgenommen werden. 

(7} Nicht als ärztliche Behandlung und als Opera
tion im Sinne des § 17 Abs. 4 Satz 5 des Soldaten
gesetzes und nicht als Eingriffe in die körperliche 
Unversehrtheit gelten einfache ärztliche Maßnah
men, wie Blutentnahme aus dem Ohrläppchen, dem 
Finger oder einer Blutader oder eine röntgeno
logische Untersuchung. 

§ 18 

Musterungsausschuß 

(1) Die Entscheidung nach § 16 Abs. 2 treffen 
Musterungsausschüsse, die bei den Kreiswehrersatz
ämtern gebildet werden. Bei Wehrpflichtigen, die 
na~h § 5 Abs. 5 Satz 1 vorzeitig zum Grundwehr
dienst herangezogen werden sollen, entscheiden die 
Kreiswehrersatzämter. 

(2) Die Musterungsausschüsse sind mit dem Leiter 
des Kreiswehrersatzamtes oder seinem Vertreter als 
Vorsitzendem, einem Beisitzer, der von der Landes
regierung oder der von ihr bestimmten Stelle be
nannt wird, sowie einem ehrenamtlichen Beisitzer 
besetzt. 

(3) Die Landesregierung bestimmt durch Rechts
verordnung die Beschlußorgane der kreisfreien 
Städte und Landkreise, die die ehrenamtlichen Bei
sitzer binnen drei Monaten nach Mitteilung der er
forderlichen Zahl der Beisitzer wählen. 

(4) Die Beisitzer haben über die ihnen bei der 
Ausübung ihres Amtes bekanntgewordenen Ange
legenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Beisitzer, 
die nicht Beamte sind, sind auf gewissenhafte Erfül
lung ihrer Amtsobliegenheiten nach § 1 der Verord
nung gegen Bestechung und Geheimnisverrat nicht
beamteter Personen in der Fassung vom 22. Mai 1943 
(Reichsgesetzbl. I S. 351) zu verpflichten. 

§ 19 

Verfahrensgrundsätze 

(1) Der Vorsitzende eröffnet und leitet das Muste
rungsverfahren. Er hat jedem Beisitzer auf Verlan
gen zu gestatten, sachdienliche Fragen zu stellen. 

(2) Die Mitglieder des Musterungsausschusses 
haben gleiches Stimmrecht. vVeisungen für den Ein
zelfall dürfen ihnen nicht erteilt werden. Das Ver
fahren ist nicht öffentlich. 

(3) Der Musterungsausschuß erforscht den Sach
verhalt von Amts wegen und erhebt die erforder
lichen Beweise. Der Wehrpflichtige ist zu hören. 
Eine Beeidigung von Zeugen und Sachverständigen 
durch den Musterung»aussc\rnß findet nicht statt. Die 
Abgabe eidesstattlicher Versicherunrren ist unzu
lässig. 
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(4) Alle Behörden und Gerichte haben dem 
Musterunqscrnssdrnß Amts- und Rechtshilfe zu lei
sten. Der Musl.erungs,rnsi,chuß kunn insbesondere 
das Amtsqericht, in dessen Bezirk ein Zeuge oder 
Sachverstüncliger seinen Wohnsitz oder dauernden 
Aufentlrnl t hat, um Vernehmung des Zeugen oder 
Sachverständigen ersuchen. Hicrbc~i sind die Tat
sachen und V orn~inge anzugeben, über welche die 
Vernehmung erfol~Jen soll. Die Vorschriften des Ge
richtsvcrfassun~p;geselzes und der Zivilprozeßord
nung sind si rm~Jerni:iß anzuwenden. Die Beeidigung 
eines Zeugen oder Sachverständigen liegt im 
Ermessen des Amtsgerichts. Das Amtsgericht ent
scheidet auch über die Rechtmäßigkeit einer Ver
weigerung des ZeurJnisses, des Gutachtens oder der 
Eidesleistun9. Die Entscheidung kann nicht ange
fochten werden. 

(5) Außer dem Wehrpflichtigen kann auch sein 
gesetzlicher Vertreter binnen der für den Wehr
pflichtigen laufenden Fristen selbständig Anträge 
stellen und von den zulässigen Rechtsmitteln Ge
brauch rr1c1chen. Die Vorschriften für die Anträge 
und Rechl.smi!lel des Wehrpflichtigen gelten ent
sprechend. 

(6) Kann die Entscheidung nicht irn Musterungs
termin getroffen werden, so entscheidet der :Muste
nmgsausschuß, ob der Wehrpflichtige erneut zu 
laden ist. Der Ausschuß kann den Vorsitzenden er
mächtiocn, allein schriftlich zu entscheiden, wenn 
die Entschc~idung von dem ErgPbnis einer vom Aus
schnß ,rnue<ndnelcn Beweisaufnahme abhängt und 
ein eindculigcs Ergebnis der Beweisaufnahme zu er
warten ist. Bei ernPuter Ladung kann der Muste
runrJsaussdrnß in anderer Zusammensetzung ent
scheiden. 

(7) UbL'r dds Er9ebnis der Musterung erhalten 
die Wehrpflichtigen einen schriftlichen Musterungs
bescheid. 

(8) Das Verfahren vor dem Musterungsausschuß 
ist kostenfrei. Notwendige Auslagen sind dem Wehr
pflichtigen zu erstatten. Einem wehrpflichtigen Ar
beitnehmer, der nicht unter das Arbeitsplatzschutz
gesetz fällt, wird auch der durch die Musterung ent
stehende Verdienstausfall ers tatlet. 

§ 20 

Zurückstellungsanträge 

(1) Anträge auf Zurückstellung nach § 12 Abs. 2 
und 4 sollen bei der Meldung zur Erfassung, späte
stens zwei Wochen vor der Musterung schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Erfassungsbehörde 
gestellt sein. Sie sind zu begründen. Ist die Frist 
versäumt oder tritt der Zurüdcstellungsgrund nach 
Ablauf dieser Frist ein, so können Zurückstellungs
anträge bei dem Kreiswehrersatzamt gestellt werden. 

(2) Die Erfassunqsbehörde prüft, ob die Angaben, 
die den Antrag begründen, suchlich richtig sind, und 
leitet das Prüfungsergebnis dem Kreiswehrersatz
amt zu. Uber den Antrag entscheidet der Muste
rungsausschuß. 

§ 21 

Einberufung 

(1) Ungediente Wehrpflichtige werden von den 
Kreiswehrersatzämtern in Ausführung des Muste
rungsbescheides zum Wehrdienst einberufen. Ort 
und Zeit des Dienstantritts werden durch Einbe
rufungsbescbeid bekanntgegeben. Die Wehrpflichti
gen haben sich entsprechend dem Einberufungsbe
scheid zum Wehrdienst in der Bundeswehr zu stellen. 

(2) Die Kreiswehrersatzämter legen für die Wehr
pflichtigen, die nach dem Musterungsergebnis für 
den vollen Grundwehrdienst, für den verkürzten 
Grundwehrdienst oder nur für Wehrübungen zur 
Verfügung stehen, getrennte Einberufungslisten an. 
In den Einberufungslisten sind die Wehrpflichtigen 
je nach ihrem Aufruf jahrgangsweise oder nach 
Jahrgangsabschnitten zusammenzufassen. Die Rei
henfolge in den Einberufungslisten wird durch das 
Los bestimmt. 

(3) Die Wehrpflichtigen werden auf Grund der 
Einberufungsanordnungen des Bundesministers für 
Verteidigung nach der in den Einberufungslisten 
festgelegten Reihenfolge zum Wehrdienst einbe
rufen. 

(4) Von der in den Einberufungslisten festgeleg
ten Reihenfolge kann abgewichen werden, wenn der 
Wehrpflichtige beantragt, sofort einberufen zu 
werden. 

(5) Von der in den Einberufungslisten festgeleg
ten Reihenfolge kann ferner abgewichen werden, 
wenn i:q. den Einberufungsanordnungen des Bundes
ministers für Verteidigung aus Gründen der Einsatz
fähigkeit der Truppe eine Mindestzahl von Wehr
pflichtigen einer bestimmtenBerufsgruppe angefordert 
wird und diese Zahl bei Einhaltung der Reihen
folge nicht erreicht würde. Für die Einberufung der 
Wehrpflichtigen der bestimmten Berufsgruppe bleibt 
die in den Einberufungslisten festgelegte Reihen
folge maßgebend. Die Berufsgruppen, nach denen 
die Wehrpflichtigen angefordert werden können, 
werden vom Bundesminister für Verteidigung fest
gelegt. 

(6) Wehrpflichtige, die beantragt haben, vorzei
tig zum Grundwehrdienst herangezogen zu werden, 
oder auf Grund freiwiHiger Verpflichtung den ver
längerten Grundwehrdienst (§ 5 Abs. 2) leisten wol
len, sind in die Einberufungslisten nicht einzutragen 
und vorweg einzuberufen. 

(7) Wehrpflichtige, die nach dem Musterungser
gebnis für den verkürzten Grundwehrdienst oder 
nur für Wehrübungen zur Verfügung stehen, kön
nen auf ihren Antrag zurn vollen Grundwehrdienst 
einberufen werden. Dabei sind die Kreiswehrersatz
ämter an die in den Einberufungslisten festgelegte 
Reihenfolge nicht gebunden. 

§ 21 a 

Bereitstellungsbescheid 

(1) Wehrpflichtigen, die zum Wehrdienst bis auf 
weiteres nicht einberufen werden, obwohl sie nach 
dem Musterungsergebnis für den Wehrdienst zur 
Verfügung stehen, kann nach der Musterung ein 
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Bcrcil.stcllunq~J>csd,,:id '.tl(:ill werden, der sie~ vcr

pllidlLel, sich ~'.ll ,,,; \l, rr br::-;, i :rn1lLC!i1 Zci lpunkt nad1 
VerkiindurnJ dr':, \ierl.r:i(hJ11r•cr,!rdles iJn einer be
sLimmt(:n Slt:llr: zur l'.nl füwr ihn: Ein!;e .. 
ruf ung z11m unbefri~;I PI 1:11 V/ ,J, rdif)ns1 zu melden. 

(2) Ein Berc:ilsi.cllunc;slw,;dwid kann auch Wehr
pfüdll.igen erteilt werden, dir>. 

1. auf Grund ihn,', Tcrnqlid1keits~Jradcs im 
Fricdc:n nichl zum Grundwehrdienst einbe
rufen (§ Ba Abs. 2 Scüz 4) oder 

2. ndch § 12 Abs. 2, 4 oder 5 zurückgestellt 
werden. 

(3) Ein Bt:reitsl.ellunqsbescheicl ist nicht zu ertei
len, wenn Anhaltspunkte cliil ür bestehen, daß der 
Wehrpflichti9e im VerleiC:iqunrrsf all nicht zur Ver
fügung stehen wird. Der fü:reitst(~llungsbescheid ist 
zu widerrufen, wenn die Vornussetzungen für die 
Annahme, daß der Wehrpflichligc im Verteidigungs
fall zur Verfügung stehen wird, werJfallen. 

(4) Dber die Erteilung des ßereitstellunrJsbeschei
des entscheidet das Kreiswehrersatzamt. 

(5) Die Bundesregierung kann anordnen, daß 
Wehrpflichtige, die den Bereitstellungsbescheid er
halten haben, zur Sicherste] l ung ihrer rechtzeitigen 
Verwendung im Verteidigungsfall schon vor dessen 
Verkündung zur Meldung aufzufordern und im 
Anschluß an diese Meldung ohne Einhaltung einer 
Frist zu einer Wehrübung einzuberufen sind. 

§ 22 

VerfahrensvornchrHten 

Durch Rechtsverordnung wird Näheres bestimmt 
über 

1. das Verfahren bei der Musterung, der Einbe
rufung von ungedienten Wehrpflichtigen und 
der Erteilung des Bereitstellungsbescheides so
wie über die Ersti-lttung der Auslagen gemäß 
§ 19 Abs. 8, 

2. die Voraussetzungen für die Berufung der 
ehrenamtlichen Beisitzer in die Musterungsaus
schüsse, über die Amtsdauer und die vorzei
tige Beendigung des Amtes sowie über die Ent
schädigung der ehrenamtlichen Beisitzer. 

4. Heranziehung 
von gedienten Wehrpflichtigen 

§ 23 

(1) Wehrpflichtige, die bereits in der Bundeswehr 
gedient haben, werden nach Prüfung ihrer Verfüg
barkeit durch die zuständigen Wehrersatzbehörden 
zum Wehrdienst einberufen. Sie sind zu hören und 
zu untersuchen, wenn seit dem Ausscheiden aus dem 
Wehrdienst mehr als zwei Jahre verstrichen sind. 
Auf die Untersuchung findet § 17 Abs. 6 und 7 An
wendung. Die Wehrpflichtigen haben sich nach Auf
forderung durch die Kreiswehrersatzämter vorzu
stellen. Sie haben sich entspre;chend dem Einbe
rufungsbescheid zum Wehrdiensl in der Bundeswehr 
zu stellen. Das Nähere über ihre Anhörung und Un
tersuchung sowie über den Zei lpunkt der Einbe
rufung regelt eine Rechtsverordnung. § 4 Abs. 4 
bleibt unberührt. 

(2) Als gedient im Sinne dieser Vorschrift qelten 
uuch 'Nehrpflichtige, die rninch·stens einen Ivionat 
Crnndv✓ chrdicnst oder eine vVehrübunq geleistet 
haben. 

5. Wehrüberwachung 

§ 24 

(1} Die V✓ehrpflichtigen unterliegen von ihrer 
M:isterung an der VJehrübervvachunf1. 

(2) Soweit es zur Herunziehung zum \!Vehrdienst 
einer Musterung nicht bedarf, unterlieqen die \Vehr
pflichtigen der Wehrüberwachung von dem Zeit
punkt an, an dem erstmalig über ihre Heranziehung 
entschieden wird. Wehrpflichlige, die dem Vollzugs
dienst der Polizei angehören, unterliegen der Wehr
überwachung vom Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus 
diesem Vollzugsdienst an. 

(3) Von der Wehrüberwachung sind diejenigen 
Wehrpflichtigen ausgenommen, die 

1. für den Wehrdienst dauernd untauglich 
sind (§ 9), 

2. vom Wehrdienst dauernd ausgeschlossen 
sind (§ 10), 

3. vom Wehrdienst befreit sind (§ 11), 

4. als Kriegsdienstverweigerer anerkannt sind 
und den zivilen Ersatzdienst geleistet haben. 

(4) Wehrpflichtige können in besonderen Fällen 
für begrenzte Zeit von der Erfüllung der ihnen im 
Rahmen der Wehrüberwachung übertragenen Auf
gaben ganz oder teilweise befreit werden, wenn und 
solange sie für eine Einberufung nicht in Betracht 
kommen. 

(5) Wehrpflichtige, die für Dienstleistungen im 
zivilen Bevölkerungsschutz herangezogen, verpflich
tet oder bereitgestellt worden sind (§ 13 a), unter
liegen der Wehrüberwachung nicht, solange sie für 
den zivilen Bevölkerungsschutz zur Verfügung 
stehen. 

(6) Während der Wehrüberwachung haben die 
Wehrpflichtigen 

1. jede Änderung ihres ständigen Aufenthalts 
oder ihrer Wohnung binnen einer Woche 
der zuständigen Wehrersatzbehörde ihres 
Weg- und Zuzugsortes zu melden, 

2. Vorsorge zu treffen, daß Mitteilungen der 
Wehrersatzbehörde sie unverzüglich er
reichen, 

3. auf Auffordern der zuständigen Wehr
ersatzbehörde sich persönlich zu melden. 
Dabei findet § 19 Abs. 8 Satz 2 und 3 ent
sprechend Anwendung. 

(7) Während der Wehrüberwachung haben die 
Wehrpflichtigen ferner der zuständigen Wehrersatz
behörde unverzüglich zu melden 

1. die Absicht, ihrem ständigen Aufenthalts
ort länger als acht Wochen fernzubleiben; 

2. den Eintritt von Tatsachen, die eine 
dauernde Dienstuntauglichkeit begründen, 

3. den Eintritt von Tatsachen, die eine vor
übergehende Dienstuntauglichkeit von vor
aussichtlich mindestens sechs Monaten be
gründen; 
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4. den vor1/.PitiqC'n Wq;fall der Voraussetzun
~wn fii1 (•:rw 7.uri.iclc,Lc~llurn; 

(ß) Aulq<1IHin d(~r W('lln:rsi:ltzbd1ürdc bei der 
v'Vchriiberwc1c!1tirHJ von V'/dnpflid1!.ij<:n 1 die als Be
sal.zun(JSrnilqli(•(li~r uuf ~;('1ischif!Pn qr•rn,iß Flaggen
rcchtsrJcs(•l.z vorn n. FehruM 1951 (lh1ridPsqesetzbl. I 
S. 79) fohn~n. i<.()111wn durch Rcchl.s;r,roidnung den 
Seemanns;ü11lcrn übcrtnJgcn werden. 

ABSCHNITT III 

Vorschriften 
für Kriegsdienstverweigerer 

§ 25 

\Virkungen 
der Kriegsdienstverwe:i.genmg 

Wer sich aus Cr)wisscnsqründen der Beteiligung 
an jeder Waflcnanwendung zwischen den Staaten 
widersetzt und deshalb den Kriegsdienst mit der 
Waffe verweigert, hat statt des Wehrdienstes einen 
zivilen Ersatzdienst außerlrnlb der Bundeswehr zu 
leisten. Er kann auf seinen Ant.raq zum waffenlosen 
Dienst in der Bundeswehr herangezogen werden. 

§ 26 

Verfahren 

(1) Ober die Berechtigung, den Kriegsdienst mit 
der Waffe zu verweigern, wird aut Antrag ent
schieden. 

(2) Der Anlrag ist schriftlich oder zur Nieder
schrift beim Kreiswehrersatzamt zu stellen. Er soll 
begründc~t werd(m. Der Antrag einf>.s unqedienten 
WehrpllichficJ('n soll vierzehn Taae vor der Muste
rung eingereicht werdc~n. Er befreit. nicht von der 
Pflicht, sieb zur Erfassung zu melden und zur Mu
sterung vorzustellen. 

(3) Die En tschei clun~J trelfen besondere Ausschüsse 
(Prüfungsüusschüsse für Kriegsdienstverweigerer). 
Sie werden mit einem vom Bundesminister für Ver
teidigung bestimmten Vorsitzenden, einem Beisitzer, 
der von der Landesregierung oder der von ihr be
stimmten Stelle benannt wird, sowie zwei ehren
amtlichen Beisitzern besetzt. Der Vorsitzende hat im 
Ausschuß.ben1tcnde Stimme; er muß zum Richteramt 
oder zum höheren Verwaltungsdienst befähigt sein 
und das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet 
haben. Die Beisitzer müssen das fünfunddreißigste 
Lebensjahr vollendet haben und sollen für ihre Auf
gabe auf Gründ ihrer Lebenserfahrung geeignet sein. 
Aus jeder kreisfreien Stadt und Jedem Landkreis 
sind von den durch Rechtsverordnung der Landes
regierung bestimmten Beschlußorganen mindestens 
zwei Beisitzc~r zu wühlen. Die Reihenfolge ihrer Her
anziehun~J wird von dem zustündigen Kreiswehr
ersatzamt ic:w{'ils für ein .J-cihr durch das Los be
stimmt. 

(4) Die Ausschüsse hi.lb:'.n bei ihrer Entscheidung 
die gesil m f r' h: 1 si>nl ichkc:lt des Antragstellers und 
sein siU!idws V(!rhi1ltcn zu bcrücksichtiuen. Die 
Mitglieder d,,r Aw,s<hössü sind an \Neisungen nicht 
gebunden 

(5) Die Prüfungsausschüsse werden für den Be
zirk eines oder mehrerer Kreiswehrersatzämter bei 
Kreiswehrersalz-:i.mtern gebildet. 

(6) Im übriuen 9elten § 18 Abs. 3 und 4 und § 19 
mit Ausnahnw des Absatzes 2 Satz 2 und des Ab
satzes 6 Sdtz 2 sowie § 22 entsprechend. Der Wehr
rflichtiue ist über die zulässigen Rechtsmittel (§§ 32 
bis 35) w belehren. 

(7) Einer Entscheidung über den Antrag bedarf es 
nicht, wenn und solange eine Einberufung aus 
anderen Cründen nicht in Betracht kommt. 

§ 27 

WaHenloser Dif:nst 

Der waffenlose Dienst in der Bundeswehr befreit 
von der Pflicht zum Kampf mit der Waffe und der 
Pflicht zur Teilnahme an einer Ausbildung, die den 
Wehrpt1ichtigen auf den Kampf mit der Waffe vor
bereitet. 

ABSCHNITT IV 

Beendiqunn des Wehrdienstes 
und Verlust des Dienstgrades 

§ 28 

EeendigunHsgründe 

Der Wehrdienst endet 

1. durch Entlassung (§ 29), 

2. durch Ausschluß (§ 30). 

§ 29 

Entlassung 

(1) Ein Soldat, der auf Grund der Wehrpflicht 
Wehrdienst leistet, ist zu entlassen 

1. mit Ablauf der für den Wehrdienst fest
gesetzten Zeit, 

2. wenn sich herausstellt, daß die Vorausset
zungen des § 1 nicht erfüllt sind, 

3. wenn der Einberufungsbescheid aufgehoben 
wird oder wegen einer zwingenden Wehr
dienstausnahme. (§§ · 9 bis 11, 12 Abs. 1 
bis 3) hätte widerrufen werden müssen, 

4. wenn er als Kriegsdienstverweigerer aner
kannt ist, soweit er nicht auf seinen Antrag 
zum waffenlosen Dienst herangezogen wird, 

5. wenn er seiner Aufstellung für die Wahl 
zum Bundestag oder zu einem Landtag zu
gestimmt hat, 

6. wenn er unabkömmlich gestellt ist, 

7. wenn er gemäß § 13 a der zuständigen Be
hörde für Dienstleistungen im zivilen 
Bevölkerungsschutz im Zeitpunkt der Ein
berufung zur Verfügung stand und ohne 
die Einberufung hierfür weiterhin verfügbar 
sein würde. 

(2) Er ist ferner zu entlassen, wenn er körperlich 
oder geistig dauernd dienstunfähig ist. Auf seinen 
Antrag kann er auch dann entlassen werden, wenn 
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die \A/iederlH:r.'::cdlt111,J 0;ci11(,r in-
11(:rhalb der ue:;c:.·.< 1 ·cii V/::l1rdi'.'f!:;Lzeil nicbl zu cr
warlcn ist. Er i,.I v,: pflid1\r 1 t, ~;ich von Arzlen der 
Bundeswehr ocl,r V{1IJ hicr.1.:u b,•:iimuntcn Arzten 
untersuchen zu lcJ.<:;:;(!JL /\uf ,l1c Unlcrsud,:m] findet 
§ 17 Abs. 6 und 7 /\nwcnd11n9. D ,r Arzt der Bundes
wehr muß einen AL~i der Versorgc1w;svcnva1lung 
hinzuziehen, wenn rnit der CPl\r,n.clrnach;:mg von 
Versorgungscrn~;prüdwn zu redrncn ist oder wenn 
der SoldrJt clic~s hurnLrilqt. Dus R,,cM dc!s Soldaten, 
darüber hinaus Cu !dch l(:n von Ä rztcn seiner Wahl 
einzuholen, bleibt unlwriihrt. Die über die Entlas
sunq entscheidende Dienststelle kunn auch andere 
Beweise erheben. 

(3) Bestehen Zweifel über das Vorliegen einer 
Dienstbeschcidiqunri, so ist. vor dPr Entlassung eine 
Arztekommission zu horen. Sie ist bei den Bereichs
wehrersatz~imtern zu bilden. Die Kommission be
steht aus drei A rzten, die von d(~r medizinischen 
Fi:lkultät einer im I3(~reic:he des Wehrersatzamtes lie
gendE~n Universitüt, vom Vvchrbcreichsarzt und von 
dem zur Entlassunq stehenden Soldaten der über die 
Enllc1ssung enlsd1cidcnden Dicnslstelle benannt 
werden. Die Kornmission bestimmt ihren Vorsitzen
den selbst. 

(4) Er kann entL1ss(!n werden 

1. auf seinen Anlrng nach Anhörung der Wehr
ersatzlwhördc}, wenn das Verbleiben im 
Wehrdiensl für ihn weqen persönlicher, 
insbesondere lüiuslicher, beruflicher oder 
wirtscha fl.lichC'r Gründ(! eine besondere 
Härte bedeuten würde, 

2. wenn geoen ihn auf Freiheitsstrafe von drei 
Monaten oder mehr erkannt ist 

(5) Die Entlc1ssuntr wird von der Stelle verfügt, 
die nach § 4 Abs. 2 dPs Soldatengesetzes für die Er
nenmmg des Soldaten zuständig wäre. Die Entlas
sung nach Abschluß einer Wehrübung verfügt der 
nächste Disziplinarvorgesctztc. 

(6) Ein Soldal, der sich schultlhc1ft von seiner 
Truppe oder Dicnst.sl.ellc fom.hält, gilt mit dem Tage 
als enUass(~n, an d(~m er h~ilte entlassen werden 
müssen, wenn er bei der Truppe oder Dienststelle 
geblieben wäre. Seine Pfücht, die Zeit nachzudienen, 
während der er scbuldhoft ferngeblieben ist (§ 5 
Abs. 6), bleibt Llnberührl. 

§ 30 

Ausschluß aus der Bundeswehr 
und Verlust des Dienst.grades 

(l) Ein Soldat, der auf Grund der Wehrpflicht 
Wehrdienst leistt~t, ist aus der Bundeswehr ausge
schlossen, wenn gegen ihn durch Urteil eines deut
schen Gerichts im Gt~ltungsbereich des Grundge
setzes auf die in § 10 bezeichneten Strafen, Maß
regeln oder Nebenfolqen erkannt wird. Er verliert 
seinen Dienstgrad. 

(2) Ein WehrpflichtiDer verliert seinen Dienstgrad, 
wenn gegen ihn durch ein deutsches Gericht im Gel
tungsbereich des Grundgesetzes erkdnnt wird 

1. auf die in § 38 Abs. 1 des Soldritengesetzes 
bezeichnefrm Strafen, Maßregeln oder 
Nebenfolgen oder 

2. we~7en vors/ct.?.lich b ,: , .,1 T.ü auf Ge„ 
fün[:n]); von einem Jc1Lr ocicr 111cltr. 

§ 31 

,t\Ticderauinahme des Verfo.hrens 

Wird ein Urteil mit den Folgen des § 30 im Wie
deraufnahmeverfahren durch ein Urteil ersetzt, das 
diese Folgen nicht hat, so gilt der Verlust des 
Dienstgrades als nicht eingetreten. Die Beendigung 
des Wehrdienstes durch einen Ausschluß darf für 
die Erfüllung der Wehrpflicht nicht zum Nachteil 
des Betroffenen geltend gemacht werden. 

ABSCHNITT V 

Rechtsmittel 

§ 32 

Rechtsweg 

Für Rechtsstreitigkeiten bei der Ausführung dieses 
Gesetzes gilt die Verwaltungsgerichtsordnung nach 
Maßgabe der §§ 33 bis 35. 

§ 33 
Besondere Vorschriften für das Vorverfahren 

(1) Der ·Widerspruch gegen den Musterungsbe
scheid (§ 19 Abs. 7) und gegen den Bescheid der 
Prüfungsausschüsse für Kriegsdienstverweigerer 
(§ 26 Abs. 3 und 6) hat aufschiebende Wirkung. 
Gegen den Musterungsbescheid und den Bescheid 
der Prüfungsausschüsse für Kriegsdienstverweigerer 
kann auch der Leiter des Kreiswehrersatzamtes 
Widerspruch einlegen. 

(2) Uber den Widerspruch gegen den Musterungs
bescheid entscheiden Musterungskammern. Die 
Musterungskammern werden bei den Bezirkswehr
ersatzämtern gebildet. Sie sind mit einem zum Rich
teramt oder zum höheren Verwaltungsdienst befä
higten Angehörigen der Wehrersatzverwa1tung als 
Vorsitzendem, einem Beisitzer, der von der Landes
regierung oder der von ihr bestimmten Stelle be
nannt wird, sowie einem ehrenamtlichen Beisitzer 
besetzt. 

(3) Dber den Widerspruch gegen den Bescheid der 
Prüfungsausschüsse für Kriegsdienstverweigerer ent
scheiden Prüfungskammern für Kriegsdienstverwei
gerer, die für den Bezirk eines oder mehrerer 
Bezir kswehrersa tzäm ter bei B ezir kswehrersatzäm tern 
gebildet werden. Im übrigen gilt § 26 Abs. 3, 4 und 7 
entsprechend. 

(4) Uber den Widerspruch gegen den Einberu
fungsbescheid (§ 21 Abs. 1 und § 23 Abs. 1) und den 
Bereitstellungsbescheid (§ 21 a) entscheidet das Be
zirkswehrersatzamt. Der Widerspruch gegen den 
Einberufungsbescheid und den Bereitstellungsbe
scheid hat keine aufschiebende Wirkung, es sei 
denn, daß der Widerspruch unter Vorlage , eines 
Bescheides über die Unabkömmlichsteilung oder 
über die Heranziehung, Verpflichtung oder Bereit
stellung zu Dienstleistungen im zivilen Bevölke
rungsschutz eingelegt und dieser Bescheid von dem 
zuständigen Kreiswehrersatzamt geprüft ist. 
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(5) Der Wiclc•rspruch isl hinnen zwei Wochen nach 
Zuslcllunq dt 1s Bcsdwides an den Wehrpflichtigen 
schriltlich odr~r 1/.lH Niedc~rschrift lwi der Wehrersa.tz
behördc zu ('rlHihen, die den Verwallun~1sakt crl1:is
scn hfl t. Die Frii;t wird auch durch Einlegung bei der 
Wchrersatzbchönlc, die) d(!U Widerspn1chsbescheid 
zu erlusscn lw t, c.icwahrt. 

(G) Die chi c•nc:m1tlidwn Beisitzer in den Muste
runus- und PrLiflu1~Jsk,muncrn werd(~n von den durch 
Rcchtsverorduunu der Landesregierung bestimmten 
Beschlußor~Jiincn der im Bereich des Bezirkswehr
ersatzc1mtcs gelegenen kreisfreien Städte und Land
kreise binnen drei Monaten nach Mitteilung der 
erforclerlidwn Zahl der ßcisi tzer gcwäh1t. Soweit in 
Ländern für den Bereich einer höheren Verwaltungs
behörde Bezirksvertretungen bestE~hen, werden die 
Beisitzer von diesen gewählt. § 18 Abs. 4 gilt ent
sprechend. 

(7) Für das Verfahren der Musterungskammern 
gelten §§ 19 und 22 entsprechend. Das gleiche gilt 
mit Ausnahme des § 19 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 6 
Satz 2 für cfos Verfahren der Prüfungskammern. Der 
Wchrpflirhtinc kann mit seinem. Einverständnis von 
der Pflicht, sich vorzusl<!llen, befreit werden. 

(8) Ist du Musterungsbescl1eid unanfechtbar ge
worden, so ist ein Rechtsbehelf gegen den Einberu
fungs- oder den ßerei Lstellunqsbescheid nur insoweit 
zultissig, als eine Rechtsvcrlelzunn durch den Ein
bf~rufungsber.;cheid oder den Bereitstellungsbescheid 
selbst geltend gemacht wird. 

(9) Der \!\/eh rpfl ichtiqe ist über das zulä.ssige 
Rechtsmittel gcuPn einen d:~r in den Absätzen 2 
bis 4 genannten V()rwc:lltungsakte zu belehren. 

§ 34 

ß.esondere Vorsc:hriften 
für da~; gorichtliche Verfahren 

(1) In Rec:hlssLreitigkei.tcm bei der Ausführung 
dieses GesetzE!s ist die Beruhrna gegen das Urteil 
des VerwaltunrJs~J(~richts ausgeschlossen. 

(2) Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
ist binnen eines Monals nach Zustellung- die Revi
sion an das Uundesvcrwaltungsgcricht zulässig, 
wenn wesentliche Mäng-el des Verfahrens im Sinne 
der Verwaltungsqerichtsordnung gerügt werden 
oder das Verwaltungsgericht die Revision in seiner 
Entscheidung zugelassen hat. Die Zulassung der 
Revision kann nur verweigert werden, wenn offen
sichtlich eine Klärung grundsützlicher Rechtsfragen 
nicht zu erwarten ü,t. Die Rcwision muß zugelassen 
werden, wenn das Urteil von einer Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerjchts abweicht und auf 
dieser Abweichung beruht. 

(3) § 132 Abs. 3 bis 5 der Verwaltungsgerichtsord
nung gilt für die Beschwerde gegen die Nichtzulas
sung der Revision entsprechend. Gegen andere 
Entscheidungen des Verwaltungsgerichts ist die 
Beschwerde ausgeschlossen. 

§ 35 

Besondere Vorschrfüen für die 

(1) Die Anfechtungsklage gegen den Musterungs
bescheid, den Einberufungsbeschdd, den Bereitstel-
lungsbescheid und den Bescheid der Prüfungsaus
schüsse für Kriegsdienstverweigerer hat keine 
aufschiebende Wirkung. Das Gericht kann auf An
trag die aufschiebende \'Virkung anordnen. Vor der 
Anordnung ist das Bezirkswehrersatzamt zu hören. 

(2) Auch der Leiter des Bezirkswehrersatzamtes 
kann gegen den Musterungsbescheid und den Be
scheid der Prüfungsausschüsse und Prüfungskam
mern für Kriegsdienstverweigerer Anfechtungsklage 
erheben oder Rechtsmittel einlegen. 

ABSCHNITT VI 

Ubergangs- und Schlußvorschriften 
§ 36 

Angehörige der früheren Wehrmacht 
und WehrpflichHge äHerer Geburtsjahrgänge 

(1) Offiziere und Unteroffiziere der früheren 
Wehrmacht sind bis zum Ablauf des Jahres wehr
pflichtig, in dem sie das sechzigste Lebensjahr voll
enden. 

(2) Für die Heranziehung von Wehrpflichtigen, 
die in der früheren \1\/ehrmacht Wehrdienst geleistet 
oder außerhalb der früheren Wehrmacht eine mili
tärische Grundausbildung erhalten haben, gilt § 23 
entsprechend. Sie unterliegen der \Vehrüberwachung 
von der Prüfung ihrer Verfügba.rkeit an. Der \t\Tider
spruch gegen den Einberufungsbescheid hat bei ihrer 
erstmaligen Einberufung zur Bundeswehr aufschie
bende Wirkung. Sie werden im Frieden nur zu 
Wehrübungen herangezogen, deren Gesamtdauer 
bei Mannschaften und Unteroffizieren höchstens 
neun Monate, bei Offizieren höchstens achtzehn 
Monate beträgt. § 6 Abs. 6 bleibt unberührt. 

(3) Wehrpflichtige, die in der früheren Wehrmacht 
Wehrdienst geleistet haben, sind mit dem ihrem 
letzten früheren Dienstgrad entsprechenden Dienst
grad einzuberufen. 

(4) Ungediente Wehrpflichtige, die vor dem 1. Juli 
1937 geboren sind, werden im Frieden nur zum ver
kürzten Grundwehrdienst und zu Wehrübungen, 
deren Gesamtdauer bei Mannschaften und Unter
offizieren höchstens neun Monate, bei Offizieren 
höchstens achtzehn Monate beträgt, herangezogen. 
Bei verkürztem Grundwehrdienst von weniger als 
sechs Monaten verlängert sich die Gesamtdauer der 
Wehrübungen um. die durch die Verkürzung nicht 
in Anspruch genommene Zeit. § 6 Abs. 6 bleibt un
berührt. 

§ 36 a. 
WehrU.berwa.chung 

von Angehörigen der Reserve 

Die gemäß § 4 Abs. 2 zur Reserve gehörenden 
Wehrpflichtigen unterliegen auch dann der Wehr
überwc).chung, wenn sie vor ihrem Eintritt in die 
Bundeswehr nicht erfaßt und gemustert worden sind. 
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VPr'.1'.kM ,:rnf e':~cn ni~,n~;r:p·,HI 

(1) WchrpllichticJc, di," nic'n! in der Bundeswehr 
9edient hr::dwn. körnw;1 :wf ihren früheren Dümst
fJrad vcrzidücn. In dit~St)m Fdllt! crlwlten sie den 
untersten MannschuftsdiPnst~Jrad. 

(2) Die Vc!rzichlerkliirUJHJ ist be:1 dem für den 
Vv'ohnsitz des \/\fohrp!lichligc~n znsliindi~Jen Kreis
wehrersatzamt zu Pro!.okolJ zu qeben. 

(3) Die V crzichlr:rk Li runq kann nicht widerrufen 
werden. 

§ 3B 

Wi.edergutmachung 

(1) Angehöriqcn der früheren V\Tebrmacht, die 
Verfolgte im Sinne des Bundesentschäcligungs
geselzes in der Fassung des Gesetzes vom 29. Juni 
1956 (Bundesgesetzbl. I S. 559, 562) sind und deshalb 
in ihrer militärischen Laufbahn benachteiligt wur
den, ist auf Antrag der Dienstgrad zu verleihen, den 
sie bei normalem Verlauf ihrer Laufbahn wahr
scheinlich erreichl hätten. 

(2) § 39 Abs. 2 ist anzuwenden. 

§ 39 

VerleHrnng eines höheren Dienstgrad-es 

(1) Einern Wehrpflichtigen, der sich die für einen 
höheren Dic~nsLgrad erforderliche militärische Eig
nung durch Lebens- und Bcrutserfabrung außerhalb 
der Bundeswehr oder der früheren \Vehrmacht er
worbPn hat, kann d icf;er Dienstgrad verliehen 
werden (§ 4 Ab,5. 1 Nr. 3 dc~s Soldatengesetzes). 

(2) Die Verleihung des Dien~ügrades kann von 
dem Ergebnis einer VVchrübung abhängig gemacht 
werden. In diesem Pall ist der Wehrpflichti.ge zu 
der Wehrübung mit einem vorläufigen Dienstgrad 
einzuberufen. 

(3) Für die Heranziehung zum Wehrdienst gilt 
§ 23. 

§ 40 

Dienstgrnd bei mHitärfochHchcr Verwendung 

(1) Wird ein Wehrpfüchtiger auf Grund seiner 
durch Lebens- und BcrufserfahnmrJ erworbenen 
besonderen Eignung für eine miliUirfachliche Ver
wendung vorgesehen, so kann ihm der für die 
Dienststellung erforderliche Dienstgrad für die 
Dauer der Verwendung oder endgültig verliehen 
werden. 

(2) Für die Heranzil~hung zum W(!hrdienst gilt 
§ 23. 

§ 41 

Wehrpflicht bei Zuzug 

(1) Wer seinen ständigen Aufenthalt in Deutsch
land in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt 
hat, wird erst ein Jahr danach wehrpflichtig, wer 
sich zunächst in einem Durchgangslager aufhält, erst 
ein Jahr nach Verlassen des Lagers. 

(2) Mit der Einberufung gilt die Erlaubnis zum 
ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich des Grund-

gesetzes nach dem Gesetz über die Notaufnahme 
von Deutschen in das Bundesgebiet als erleilt. 

§ 42 

Sondervorschr:iiten für die Polizei 
(Bundesgrenzschutz und Polizeien der Länder) 

(1) Wehrpflichtige, die dem Vollzugsdienst der 
Polizei angehören oder für diesen durch schriftlichen 
Bescheid angenommen sind, werden für die Dauer 
ihrer Zugehörigkeit nicht zum Wehrdienst heran
gezogen. Haben \Nehrpflichtige im Vollzugsdienst 
der Polizei mindestens zwei Jahre Dienst geleistet, 
so erlischt ihre Pflicht, Grundwehrdienst zu leisten. 
Die Gesamtdauer der von ihnen noch zu leistenden 
Wehrübungen beträgt höchstens neun Monate, bei 
Offizieren höchstens achtzehn Monate. Sind sie vor 
Ablauf von zwei Jahren ausgeschieden, kann der 
bis dahin geleistete Dienst auf den Wehrdienst an
gerechnet werden. 

(2) Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, 
das Ausscheiden aus dem Vollzugsdienst der zu
ständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. 

(3) Für die Heranziehung von Wehrpflichtigen, 
die im Vollzugsdienst der Polizei mindestens einen 
Monat Dienst geleistet haben, gilt § 23 entsprechend. 

§ 43 

Wehrpflichtige außerhalb des Geltungsbereichs · 
dieses Gesetzes 

(1) Erfassung, Musterung, Einberufung und Wehr
überwachung der V✓ehrpflichtigen, die ihren stän
cliuen Aufenthalt außerhalb des Geltun~;sbereichs 
dieses Gesetzes haben, ohne daß ihre Wehrpflicht 
gemäß § 1 Abs. 2 ruht, werden durch besonderes 
Gesetz geregelt. 

(2) Wehrpflichtige, die sich im Zeitpunkt der Auf
forderung, sich zur Erfassung zu melden(§ 15 Abs. 2), 
zur Musterung vorzustellen (§ 17 Abs. 4 und § 47 
Abs. 1) oder sich gemäß § 24 Abs. 6 Nr. 3 bei der 
zuständigen Wehrersatzbehörde zu melden, außer
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes befinden, 
jedoch ihren ständigen Aufenthalt innerhalb des 
Geltungsbereichs haben, sind für die Dauer der Ab
wesenheit von der Melde- oder Vorstellungspflicht 
zu befreien. Dies gilt nicht, wenn ihnen die Meldung 
oder Vorstellung zugemutet werden kann. Sie haben 
sich unverzüglich nach Rückkehr bei der zuständigen 
Erfassungs- oder Wehrersatzbehörde zu melden. 

§ 44 

Zustellung und Vorführung 

(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Be
scheide sind zuzustellen. Für das Zustellungsver
fahren gilt das Verwaltungszustellungsgesetz vom 
3. Juli 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 379). Für das Zu
stellungsverfahren bei der Erfassung gelten die Zu
stellungsvorschriften der Länder. Bei minderjähri
gen Wehrpflichtigen ist an diese zuzustellen; § 7 
Abs. 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes und die 
entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften gel
ten insoweit nicht. 
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(2) Bei Wehrpflichtigen, die lH!i de1 Erfassung oder 
Musterung oder i1uf eine Au l rurden1n~J der Wehr
ersatzbehörcfo, sich persiinlich zu uwlden (§ 24 
Abs. 6 Nr. 3), rnwnl.schu1diqt fornldeiben. kann die 
Vorführunu iHHJt'ordnet w<~rd(~:n. Die Poiiz(!ibchörde 
ist um Durchfühntn!J zu ersudwn. 

§ 45 

Bu~lneidvorsduHt 

(1) OrdnunHswidrig handelt, vver vorf:i.'t1z1ich oder 
fahrli:issig 

1. f~iner Au llordenmg nach § 15 J\.bs. 2, § 17 
Abs. 4, § 21 a Abs. 5 oder § 23 Abs. 1 Satz 4 
sich :zu melden oder vorzustellen, oder 
efrwm Bereitstellurn1sbe!;cheid nach § 21 a 
Abs. 1 oder 2 nicht Fo]qe leistet oder gegen 
die in § 3 Abs. 1 Satz 2 aufPrleqte Pflicht, 
sich auf die w~istiqe und körperliche Taug
lichkei 1. nach MaßqalJP dieses Gesetzes (§ 17 
Abs. 5 bis 7, § n Ahs. 1 Satz 2) untersu
chen zu lassen, verstößt, 

2. den in § 24 Abs. 6 und 7 begründeten 
Pflidrl.cn zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn sie vor
sätzlich beqancien ist, mit einc~r Geldbuße bis zu 
eintirnsend Dein 1 ~,Ch<' Mark, wenn sie fahrlässig be
gangen ist, mit einPr Geldbuße bis zu dreihundert 
DeutsdH~ Mark ~ir-ah ndet werdcm, 

(3) VerwaltunqslH~börde ü11 Sinne des § 73 des 
C:(}Sett.es üher Ord1nmgswidriqkeiten sind, soweit 
es sich nicht un1 Ordmm9swiclriql.;:eilen bei der Er
fossung hmiddl, die Bc~reichswehrersatzümt.er. Die 
Bereichswehr(~rs,:11:J:iirnlcr nehmen insoweit auch die 
Bduqnisse der olH'r~;!cn Verwi:1H1rngsbehörde im 
Sinne des § GG dc~s Ccsetzes über Ordnunqswidrig·
keiten wahr. Der Btrndcsministcr für 'Verleidigung 
kann an Slnlle dPr fl('tQichswehrersatz~imter eine 
andere Behörde lwsl.immcn. 

§ 46 
Stad tsfoatklausel 

Die Lä.nder Bremen und Hamburg bestimmen, 
we:lchc Stellen din Anfuaben erfüllen, die in diesem 
Cesctz und den dazu erqehenden Rechtsverordnun
den den Larnk,sbehörden, den kreisfreien Städten 
und den Landkreisen oder den GemeindPn sowie 
deren Vertretunqskörperschaften zugewiesen sind. 

§ 47 
Ueslandsmusterung 

(1) Ungediente Wehrpflichtige, die vor dem 1. Juli 
1937 geboren sind, können zu eiJwr Bestandsmuste
rung geladen werden. 

(2) Durch di0 Bestandsmusterung wird entschfoden, 
welche Wehrpflichtigen im Verteidigungsfall vor
aussichtlich für den Wehrdim1st zur Verfügung 
stehen. 

(3) Wehrpflichtigen, die nach dem Ergebnis der 
Bestandsmusterung im Verteidigungsfall voraus
sichtlich für den vVchrdienst zur Verfügung stehen, 
kann ein BereitstelJungsbescheid nach § 21 a erteilt 
werden. 

(4) Die Entsdieidung trifft das Kreiswehrersatz
arnt. Die kreisfreie Stadt oder der Landkreis sollen 
vorher ~Jehört werden. §§ 17-, 19 Abs. :J, 4, 7 und 8, 
§§ 22, 24, 44 und 45 gelten i::mtsprcchend. §§ 13, 13 a 
und 25 bis 27 bleiben unberührt. 

§ 48 

Vorschriften für den Verteidigungsfall 

Im Verteidigungsfall gelten die folgenden beson
deren Vorschriften: 

1. Die Vorschriften über die Mitwirkung beson
derer Ausschüsse beim Musterungsverfahren 
(§§ 18 und 33) sind nicht anzuwenden. An Stelle 
des Ausschusses entscheidet der Leiter der Be
hörde, bei der der Ausschuß zu bilden wäre. 
Die kre5sfo?.ie Stadt oder der Landkreis sollen 
vor der Entscheidun9 gehört werden. 

2. Bei der Einberufung der Wehrpflichtigen ist 
§ 21 Abs. 2 bis 7 nicht anzuwenden. 

3. Der Widerspruch gegen den Musterungs bescheid 
(§ 19 Abs. 7) und gegen den Einberufungsbe
scheid bei der erstma.ligen Einberufung eines 
gedienten w·ehrpfüchtigen zur Bundeswehr 
(§ 36 Abs. 2 Satz 3) hat keine aufschiebende 
Wirkung (§ 33 Abs. 1). 

4. Die Meldung gemäß § 24 Abs. 6 Nr, 1 ist im 
Verteidigungsfall innerhalb achtundvierzig 
Stunden zu erstatten. 

5. Wehrpflichtige, die beantragt haben, ihre Be
rechU9ung, den Krie~:sdienst mit der Waffe zu 
verwei~wrn. festzustelh,n, können zum zivilen 
Ersatzdienst oder auf ihren Antrag zum waf
fenlosen Dienst einberufen werden, bevor über 
ihren Feststellungsantrag entschieden ist. 

6. Zurückstellungen nach § 12 Abs. 2, 4 und 5 
treten außer Kraft. Erneute Zurückstellungen 
nach § 12 Abs. 4 sind zulässig, wenn die Heran
ziehung zum VVehrdienst für den Wehrpflich
tiucn auch im Verteidigurqsfa11 c~ine besondere 
Härte bedeuten würde. 

7. Wehrpflichtige, die im Frieden gemäß § 12 
Abs. 2 vom 'Wi:~hrdtenst zurückgestellt werden, 
sind jm Verteidi9ungsfall auf Antrag zum Sani
tätsdienst einzuberufen. 

§ 49 

Erfassung und Musterung von Wehrp:flichtigen 
für bestimmte Aufgaben 

(1) Männer vom vollendeten achtzehnten bis zum 
vollendeten sechzigsten Lebensjahr, die wegen ihrer 
beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit im Verteidi
gungsfalle für Aufgaben verwendet werden sollen, 
die der :Herstellung der Einsatzfähigkeit oder der 
Sicherung der Operntionsfreiheit dor Streitkräfte 
dienen, können auch ohne J ahrgangsaufruf erfaßt 
und gemustert werden. §§ 13, 13 a und 36 bleiben 
unberührt. Sie können nach Maßgabe dieses Ge
setzes zu Wehrübungen einberufen werden, wenn 
die Bundesregierung feststellt, daß dies zu einer 
nach den Umständen gebotenen Herstellung der 
Einsntzfähigkeit oder zur Sicherung der Operations-· 
freiheit der Streitkräfte notwendig ist 
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(2) Dc1s N;iJwre iihc'r die Erfassung der unter 
Absatz 1 fill !enden P(•; s(lncn, sowei1 sie nicht zum 
Geschäft.sb(~reicb d(:~; Btmdesministe:rs für Verteidi
gung gehören odPr nicht bei Dienststellen der 
Stationienmqs- orlc>r N f, TO-Strei 1.krfüte beschäftigt 
sind, wird durch Pt:chlsw\rorflmmq gerec1eH 

(3) Durch RPd1hvr·rnrrlntinCJ kcmn beslimmt wer
den, daß notürlich(' P('lS()nPn nnd juris1ische Per
sonen des privaten odPr i>ffentlichen Rechts die für 
die Erfassunq de~; 1m!er Absatz 1 fallonrlen Per
sonenkreises edordcrl ichen Angaben machen. 

§ 50 

Zw:i.:1:1digkeil 
für den Erlaß von Rechtsverordmn1aen 

(1) Die Bund<!Sn!qicrung crlJßt die R(:chtsver
ordnungcn 

1. üb('.r die lJnl.erwcrtun9 von Ausländern 
und St21atcmlospn unter die Vvchrpflicht 
(§ 2), 

2. über die Zusliindiqkcit und das Verfahren 
bei der Un,1bki)1nrnlichstellung (§ 13 Abs. 2); 
dabei kann die Ermächtiqung zur Bestirn
munq dor zm;liindigen Behörden auf obrm,te 
Bundeshd1örden oder m1f die L:mdcsregie
rungen ülwrf.raucn werden, diese können 
ermfichhgt werden, die Ermtichtigung auf 
die obersten Landestwhörden wei terzuüber
tra~Jcn, 

3. über die Unabkörnmlichsl.ellung von Wehr
pflichtigen auf Grund ihrer Tätigkeit (§ 13 
Abs. 3), 

4. über die für Dienstleistungen im zivilen 
Bevölkenm~rsc;chutz vorgesehenen Wehr
pflichtigen (§ 13 a Abs. 2), 

5. über die he>rt7 ::>rrnn.r, von Aufgaben der 
Vvehre1satzbehörde bei der Wehrüber

auf die Seemannsämter (§ 24 
Abs. 8), 

6. übei das Verfahren in den Fällen der §§ 22, 
23 AJ1s. 1 Satz 6, des § 26 Abs. 6 und des 
§ 33 Abs. 6, 

7. über die Erfassung von Wehrpflichtigen 
für bestimmte Aufgaben (§ 49 Abs. 2), 

8. über die Auskunftspflicht (§ 49 Abs. 3). 

(2) Die Rerh tsverordnungen bedürfen der Zu
stimmung des Bundesrates. 

§ 51 

Einschränkung von Grundrechten 

Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit 
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der 
Freiheit der Person· (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes) und der Freizügigkeit (Artikel 11 
Abs. 1 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe 
dieses Gesetzes eingeschränkt. 

§ 52 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver
kündung in Kraft.*) 

•) Das Gesetz in der ursprünglichen Fassung ist am 25. Juli 1956, am 
Tage nach seiner Verkündung, In Kraft getreten. Der Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den in 
der voranqestellten Bekanntmad:iung näher bezeichneten Vor
schriften. 

Vernrdnung über gewerbsmäßige Versteigerungen 
(Versteigerervorschriften - VerstV) 

Vom 12. Januar 1961 

Auf Grund des § 34 b Abs. 8 der Gewerbeordnung 
in der Fassung des Vierten Bundesgesetzes zur 
Änderung der Gewerbeordnung vom 5. Februar 1960 
(Bundesgesetzbl. I S. 61) und des Artikels III dieses 
Anderungsgesetzes wird mit Zustimmung des Bun
desrates verordnet: 

§ 1 

Versteigerunosa uHrag 

Der Versteigerer darf nur auf Grund eines schrift
lichen Vertrages versteigern. Der Vertrag muß ent
halten 

1. Vor- und Familiennamen sowie Wohnort und 
Wohnung des Auftraggebers, 

2. die Bezeichnung der einzelnen zur Versteige
rung bestimmten Sachen und Rechte außer bei 
Sachgesamtheiten, wenn der Auftraggeber auf 
die Bezeichnung der einzelnen Sachen im Ver
trag verzichtet hat, 

3. die Höhe eines vom Auftraggeber zu zahlenden 
Entgelts, 

4. die Beträge, die der Auftraggeber als Anteil 
an den Kosten und baren Auslagen der Ver
steigerung sowie für eine Schätzung und Be
gutachtung zu zahlen hat, 

5. den Betrag, den der Auftraggeber dem Ver
steigerer zu zahlen hat, wenn er den Auftrag 
ganz oder teilweise zurücknimmt, 
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6. An!Jt1hr-n diHiilJer, 

a) .wii: l,llHJP d(:r /\nilr,1qqebcr an dt~n Auftrag 
uebundcn ist, 

b) ub und weldw Jv1i,1cfoslpreise festgesetzt 
wcrdr~n, 

c) ob der Cold- ocfor Silberwert von Gold
und Silb<·rst1c'ilen mich § 3 festzustellen ist 
und oh sie, unler dem Gold- oder Silberw(~rt 
Zllfj(:schlagl:il wenlen dürJen, 

7. die Verstcig<:nrn{i:c:lwdin9ur1gz)n. 

§ 2 

Verst.efrfJC:fftm~r::bcdingungen 

Der Verslei(J,Prer ha1 in den Versteigerungs
bedingun~~cn zu lwst.immen, 

1. unter welchrm Voraussetzungen der Zuschlag 
erteilt wird, 

2. wie hoch ein vom Kiiu!er zu zahlendes Aufgeld 
ist, 

3. ob und an wen beim Kauf bar gezahlt werden 
muß oder ob, wie lange und unter welchen 
Bedingungen der Kaufpreis gestundet wird, 

4. wie zu verfahren ist, wenn der Höchstbietende 
sein Gebot nicht gelten lassen will oder sonst 
Zweifel über den Zuschlag bestehen, 

5. wie zu verfuhren ist, wenn der Käufer die 
Abnahme verweigert oder den Kaufpreis nicht 
oder nicht rechtzeitig zahll. 

§ 3 

Schätzung und Begutachtung 

Der Versteigerer hat auf Verlangen des Auftrag
gebers das Versteigerungsgut durch einen öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen oder 
durch einen von der Industrie- und Handelskammer 
benannten Sachverständigen schätzen oder begut
achten zu lassen. 

§ 4 

Verzeichnisse 

(1) Gibt der Versteigerer Verzeichnisse der zu 
versteigernden Sachen heraus, so ist in ihnen das 
Versteigerungsgut jedes Auftraggebers einheitlich 
zu kennzeichnen. Das Versteigerungsgut ist durch 
den Namen des Auftra~rgcbers oder durch Deck
worte, Buchstaben oder Zahlen bei jeder einzelnen 
Nummer des Verzeichnisses oder bei übersicht
lichen Zusammenstellungen der den einzelnen Auf
traggebern gehörenden Sachen zu kennzeichnen. 

(2) Ist in einem Verzeichnis ein Schätzpreis ge
nannt und ist ein höherer Preis als Mindestpreis 
vereinbart, so ist auch der Mindestpreis anzugeben. 

§ 5 

Anzeige 

(1) Der VersteifJCrer hat jede Versteigerung 
spätestens zwei \;\Jochen vor dem in Aussicht 
genommenen Verstciqerun9stermin der zuständi
gen Behörde, in deren Bezirk die Versteigerung 
stattfinden soll, schrifllich anzuzeigen; die Behörde 
kann in A11snahmelü]len, i nsbe[;ondere bei. leicht 

verderblichem Versteigerungsgut, die Frist üuf 
Anlrag abkürzen. Der Verste19erer hat der nad1 
Satz 1 zuständigen Behörde auf Verlangen ~:eine 
Gewerbe berech tigu ng nach zu weisen. 

(2) ln der Anzeige ist der Ort anzugeben, an dem 
sich das Versteigerungsgut bis zur Versteigerung 
befindet. Bewegliche Sachen, die dem Versteigerer 
gehören, sind in der A.nzeige im einzelnen nach Art 
und Stückzahl oder Men9e aufzuführen; in .den 
Fällen des § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 entfällt die 
Verpflichtnng, die beweglichen Sachen im einzelnen 
aufzuführen, wenn der Anlaß der Versteigerung 
angegeben wird, 

(3) Der Anzeige sind die Versteigerungsbedin
gungen beizufügen, soweit sie nicht der Behörde 
bekannt sind, gleichzeitig sind Wortlaut und Art 
der Bekanntmachung mitzuteilen. 

(4) Der Versteigerer hat zugleich mit der Anzeige 
der für den Versteigerungsort zuständigen Industrie
und Handelskammer eine Abschrift der Anzeige mit 
den nach Absatz 2 und 3 erforderlichen Angaben zu 
übersenden. 

§ 6 

Bekanntmachung und Aushänge 

(1) Der Versteigerer hat die Versteigerung unter 
Angabe von Ort und Zeit der Versteigerung und 
der Besichtigung sowie der allgemeinen Bezeichnung 
des Versteigerungsgut.es späte,stens am Tage vor der 
Versteigerung ortsüblich bekanntzumachen. 

(2) Der Versteigerer hat am Besichtigungs- und 
am Versteigerungsort seinen Namen mit mindestens 
einem ausgeschriebenen Vornamen unter Angabe 
von Wohnort und Wohnung oder seine Firma unter 
Angabe des Niederlassungsortes gut sichtbar anzu
bringen und einen Abdruck dieser Verordnung und 
der Versteigerungsbedingungen an geeigneter Stelle 
auszulegen oder auszuhängen. Bei der Besichti
gung und Versteigerung beweglicher Sachen hat der 
Versteigerer ferner eine Aufstellung der ihm ge
hörenden Sachen oder ein den Erfordernissen des 
§ 4 entsprechendes Verzeichnis an geeigneter Stelle 
auszulegen oder auszuhiingen. 

§ 7 

Briefmarkenversteigerungen 

Die Vorschriften des § 4 Abs. 1, des § 5 Abs. 2 
Satz 2 und des § 6 Abs. 2 Satz 2 gelten nicht für 
Briefmarkenversteigerungen. 

§ 8 

Benachrichtigung des Auftraggebers 

Der Versteigerer hat dem Auftraggeber Zeit und 
Ort der Versteigerung rechtzeitig mitzuteilen, wenn 
der Auftraggeber nicht in einer vom Versteige
rungsauftrag getrennten schriftlichen Erklärung 
hierauf verzichtet. 

§ 9 

Besichtigung 

Der Versteigerer hat für die Dauer von mindestens 
zwei Stunden Gelegenheit zur Besichtigung des 
Versteigerungsgut.es zu geben. Die zuständige Be
hörde kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 
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§ 10 

Verstei~F'Tunus- und ßeskh li!Jtmgszeiten 

(1) An Sonn- und Feiertagen darf nicht versteigert 
wenJen; auch dürfen keine BesichUuungen des Ver
steigerungsgutes veranstaltet werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Besichtigung und 
Versteigerung von Sdcben, deren alsbaldiger Ver
derb zu besorgen ist. 

(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall 
Ausnahmen von dem Verbot des Absatzes 1 'Zu
lassen für die Besichtigung vor Kunst-, Antiquitä
ten-, Buch-, Autographen-, Münzen- und Brief
markenversteigerungen. 

(4) An Werktagen kann während des ganzen 
Tages versteigert und Gelegenheit zur Besichtigung 
des Versteigerungsgutes gegeben werden. 

§ 11 

Versteigerungen in Wohnungen 
Der Versteigerer darf in einer Wohnung nur 

Versteigerungsgut versteigern, das zur Ausstattung 
dü~ser Wohnung gehört .hat. 

§ 12 

Ausnahme von den verbotenen Tätigkeiten 
(1) Da.s Verbot der Versteigerung von Waren, 

die in offenen Verb·mfsstellen foil(Jeboten werden 
und die ungebrcrncht sind ocler deren bestimmungs
rJemäßer Gebrauch in ihrem Verbrauch besteht 
(§ 34 b Abs. 6 Nr. 5 Budistabe b der Gewerbeord
nung). gilt nicht, wenn das Versteigerungsgut 

1. zu einem Nachlaß oder einer Konkursmasse 
oder zu dem Vermögen gehört, das der 
Schuldner im gerichtlichen Vergleichsver
fahren zur Abwendung des Konkurses 
einem Dritten zur Verwertung für die 
Gläubiger überlassen hat, 

2. wegen Geschültsaufqabe veräußert wird, 

3, im Wege der öffentlichen Versteigerung 
auf Grund gesetzlicher Vorschrift ver
äußert wird (§ 383 Abs. 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs). 

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall nach 
Anhörung der für den Versteigerungsort zuständi
gen Industrie- und Handelskammer weitere Aus
nahmen zulassen, wenn nicht zu befürchten ist, daß 
die Versteigerung den Absatz vergJeichbarer Waren 
im Einzelhandel empfindlich beeinträchtigen würde. 

(2) Der Versteincrcr dmf in d(m Fällen des Ab
satzes 1 Nr. 1 und 2 nicht versteigern, wenn das 
Versteigerungsgut zum Zweck der Versteigerung in 
eine andere Ccmeinde verbracht ist. Die für den 
Versteigerungsort zuständige Behörde kann im 
Einzelfall unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
Satz 2 Ausnahmen zulassen. 

§ 13 
lei.tung der Versteigenmg 

Der Versteigerer hat die Versteigerung persön
lich zu leiten. Er darf sich durch einen von ihm für 
den Einzelfall beauftragten Versteigerer vertreten 

lassen. Die zuständige Behörde kann aus besonde
ren Gründen gestatten, daß ein Angestellter des 
Versteigerers die Versteigerung leitet; in Aus
nahmefällen genügt die unverzügliche schriftliche 
Benachrichtigung der Behörde. 

§ 14 
Verbot der Abgabe geistiger Getränke 

Der Versteigerer darf nicht zulassen, daß wäh
rend der Versteigerung in den Versteigerungs
räumen geistige Getränke verabreicht werden. Dies 
gilt nicht für Proben des Versteigerungsgutes. 

§ 15 
Verleiten zum Uberbieten 

Der Versteigerer darf nicht durch Personen, die 
nur zum Schein mitbieten, zum Dberbieten ver
leiten. 

§ 16 

Ausbietung 

(1) Der Versteigerer hat vor der Aufforderung 
zum Bieten den Versteigerungsgegenstand ein
deutig zu bezeichnen. 

(2) Ist ein Verzeichnis herausgegeben, so hat der 
Versteigerer die Versteigerungsgegenstände unter 
Bekanntgabe der Nummern und in der Regel nach 
der im Verzeichnis angegebenen Reihenfolge aus
zubieten. 

§ 17 

Gebot 

Der Versteigerer darf nur deutlich erkennbare 
Gebote in deutscher Währung berücksichtigen. 

§ 18 

Zuschlag 

Der Versteigerer darf den Zuschlag erst erteilen, 
wenn nach dreimaligem Wiederholen des Höchst
gebotes kein Ubergebot abgegeben wird. 

§ 19 

Niederschrift 

Der Versteigerer hat über die Versteigerung eine 
Niederschrift zu führen. In diese sind für jeden 
Versteigerungsgegenstand einzutragen 

1. die Bezeichnung des Versteigerungsgegen
standes, 

2. das höchste Gebot und Vorbehalte beim Zu
schlag und 

3. zurückgewiesene Gebote. 

§ 20 

Anderweitiger Verkauf 

Der Versteigerer darf, wenn der Auftraggeber 
ihn hierzu schriftlich ermächtigt, in der Versteige
rung nicht abgesetzte Gegenstände innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Schluß der Verstei
gerung anderweitig verkaufen. 
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§ 21 

BucMührung 

(1) Der Versteigerer hat über jeden Versteige
rungsauftrag und dessen Abwicklung nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung Auf
zeichnungen zu machen sowie Unterlagen und Be
lege zu sammeln. Die Aufzeichnungen sind unver
züqlich und in deutscher Sprache vorzunehmen; 
§ 43 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs gilt sinngemäß. 

(2) Die Aufzeidmungen, Unterlagen und Belege 
sind in den Geschäftsräumen drei Jahre aufzube
wahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 
Schluß des Kalenderjahrs, in dem Aufzeichungen 
zu machen, Unterlagen oder Belege zu sammeln 
waren. 

(3) Eine nach anderen Vorschriften bestehende 
Pflicht zur Buchführung und zur Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Belegen bleibt unbe
rührt. 

§ 22 

Auskunft und Nachschau 

(1) Der Versteigerer hat den Beauftragten der 
zuständigen Behörden die für dia Uberwachung des 
Geschäftsbetriebes erforderliche mündliche oder 
schriftliche Auskunft innerhalb der gesetzten Frist 
und unentgeltlich zu erteilen. Er kann die Auskunft 
auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung 
ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrig
keiten aussetzen würde. 

(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörden 
sind befugt, zum Zweck der Uberwachung in den 
Geschäftsbetrieb Einsicht zu nehmen. Der Verstei
gerer ist verpflichtet, zu diesem Zweck den Beauf
tragten Zutritt zu allen für den Geschäftsbetrieb 
benutzten Räumen und Einsichtnahme in die Auf
ze1ehnungen, Unterlagen und Belege zu gestatten. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit ein
geschränkt. 

(3) Zur Uberwachung sind Beauftragte der zu
ständigen Behörden, soweit sie nicht Beamte sind, 
nur befugt, wenn sie auf die gewissenhafte Erfül
lung ihrer Obliegenheiten nach § 1 der Verordnung 
gegen Bestechung und Geheimnisverrat nichtbeam
teter Personen in der Fassung vom 22. Mai 1943 
(Reichsgesetzbl. I S. 351) verpflichtet sind. 

§ 23 

Untersagung, Aufhebung und Unterbrechung 
der Versteigerung 

Die zuslünclige Behcirde kann die Versteigerung 
ganz oder teil weise untersagen oder eine begon
nene Verstei~Jerung aufheben oder unterbrechen, 
wenn der Versteiqewr gE~gen § 34. b Abs. 6 oder 7 
der Gewerbeordnung oder ge9en § 4 Abs. 1, § 5 
Abs. 1 bis 3, § 6 Abs. 2 oder §§ 10 bis 15 dieser Ver
ordnung verstößt. 

§ 24 

Strafvorschriften 

Nach § 148 Abs. 1 Nr. 4 a der Gewerbeordnung 
wird bestraft, wer 

1. ohne einen den Erfordernissen des § 1 ge
nügenden Vertrag versteigert, 

2. in die Versteigerungsbedingungen nicht die 
nach § 2 vorgeschriebenen Bestimmungen auf
nimmt, 

3. entgegen § 4 Abs. 2 nicht den Mindestpreis 
angibt, 

4. die nach § 5 Abs. 1 bis 3 vorgeschriebene An
zeige nicht, unrichtig, unvollständig oder nicht 
fristgemäß erstattet oder entgegen § 5 Abs. 4 
die Abschrift der Anzeige mit den erforder
lichen Angaben nicht, nicht rechtzeitig oder 
unvollständig übersendet, 

5. am Besichtigungs- oder am Versteigerungsort 
nicht die nach § 6 Abs. 2 vorgeschriebenen 
Angaben anbringt, 

6. entgegen § 9 nicht Gelegenheit zur Besichti
gung des Versteigerungsgutes gibt, 

7. entgegen § 10 an Sonn- und Feiertagen ver
steigert oder das Versteigerungsgut besichti
gen läßt, 

8. entgegen § 11 Versteigerungsgut in einer 
Wohnung versteigert, 

9. der VQrschrift des § 12 Abs. 2 zuwider ver
steigert, obwohl das Versteigerungsgut zum 
Zweck der Versteigerung in eine andere Ge
meinde verbracht ist, 

10. entgegen § 13 die Versteigerung nicht per
sönlich leitet, 

11. entgegen §14 zuläßt, daß während der Ver
steigerung in den Versteigerungsräumen 
geistige Getränke verabreicht werden, 

12. entgegen § 15 zum Uberbieten verleitet, 

13. der ihm nach § 21 obliegenden Pflicht zu
widerhandelt, Aufzeichnungen zu machen so
wie Unterlagen und Belege zu sammeln und 
diese Aufzeichnungen, Unterlagen und Belege 
aufzubewahren, 

14. entgegen § 22 den Beauftragten der zustän
digen Behörden die verlangte Auskunft nicht, 
unvollständig, unrichtig oder nicht fristgemäß 
erteilt, den Zutritt zu den für den Geschäfts
betrieb benutzten Räumen nicht gestattet 
oder die Einsichtnahme in Aufzeichnungen, 
Unterlagen und Belege nicht gewährt. 

§ 25 

Ausnahmen von Titel III der Gewerbeordnung 

Auf Versteigerungen, die der Versteigerer im 
Reisegewerbe durchführt, finden die §§ 56 und 56 a 
der Gewerbeordnung keine Anwendung. 

§ 26 
Aufhebung von V orschriHen 

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wer
den aufgehoben 

1. die Verordnung zur Durchführung des Ge
setzes über das Versteigerergewerbe (Ver-
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steigc!rcrvorschri i lcn VV) vom 30. Okto
ber 1 :B,1 (RPid1 srw,ctzbl. I S. ·1091, 1111) in 
der Fa~~snng 

der Ersten Verurdnunu zur Anckrung der 
V crsteirwrervorsch riltcn vorn 4. Februar 
1936 (Reicfo;fJCsetzbl.] S. 59); 

2. die VPrordnung über clie Einführung von 
Vorscb ri fl.en über das Vr!rsteigerergcwerbe 
im Saa rlcrnd vorn 22. J\ U(JHst 1935 (Reichs
gesetzbJ. I S. 1109); 

3. die bi1disclw Vc)rordnung zur Durchführung 
des Gesetzes über das Versteigerergewerbe 
und der Versteigerervorschriften (Badische 
Versteigererbeslimmungen BVB) vom 
23. März 1935 (Badisches Gesetz- und Ver
ordnungsblatt S. f31); 

4. die bayerische Verordnung zum Vollzug des 
Gesetzes über das Versteigerergewe.rbe und 
der Versteigerervorschriften (Versteigerer
besUmmungen) vom 27. Februar 1935 in der 
Fassung 

der Zweiten Verordnung zum Vollzug des 
Gesetzes über das Versteigerungsgewerbe 
und der Versteig<::'rervorschriften vom 
7. Januar 1938, 

a) für Bayern: Bereiniute Sammlung des 
bayerischen Landesrechts IV S. 63, 

b) für Rheinland--Plalz: Gesetz- und Ver
orclnungsbldt 1. für den Freistaat Bayern 
19:35 S. Hll, Bayerjsches Gesetz- und 
Verordmi :-,usblatt l 93ß S. 1; 

5. die Berliner Anordnung zur Durchführung 
der Verstcigcrervorschriftcn (Berliner Ver
steigcrerunordnung -- BVA) vom 14. März 
1935 (Am tsblaH für den Landespolizeibezirk 
Berlin S. G3) in der Fassun9 vom 12. Mai 1944 
(AmtsbluU für den LanclPspolizeibezirk Ber
lin S. 49); 

6. die Berliner Anordnung zur Durchführung der 
Versteigerervorschriften (Erste Änderungs
anordnung) vorn 12. April 1958 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin S. 412); 

7. die braunschweigische V(~rordnung zur Durch
führung des Gesetzes über da.s Verste,igerer
gewerbc vom 15. Januar 193.5 (Braunschwei
gische Gesetz- und Verordnungssammlung 
s. 17); 

8. die bremische Verordnung zur Ausführung 
der Verstcigerervorschriften vom 10. August 
1936 (Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bre
men S. 162); 

9. der § 3 Abs. 3 der Fünften Durchführungsver
ordnung zum bremischen Ubergangsgesetz 
zur Regelung der Gewerbefreiheit vom 4. No
vember 1949 (Gesetzblatt der Freien Hanse
stadt Bremen S. 235); 

10. die hamburgische Verordnung zur Ausfüh
rung des Gesetzes über das Versteigerer
gewerbe und der Versteigcrervorschriften 
vom 28. Dezember 1934 mit den Änderungen 
vom 14. Oktober 1952 und 20. März 1956 
(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungs
blatt l 934 S. 403; 1952 S. 201; 1956 S. 67); 

11. die hessischen Bestimmungen zur Durchfüh
rung des Geset.'1es über das Versteig-erer
gewerbe vom 16. Oktober 1934 (Reichsgesetz
blatt I S. 974) und der Versteigerervorschrif
ten vmu 30. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1091) vom 7. Januar 1935 (Hessisches Re
gierungsblatt S. 3); 

12. die Lippische Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes über das Versteigerergewerbe 
und der Versteigerervorschriften vom 15. Fe
bruar 1935 (Lippische Gesetzsammlung Bd. 32 
S. 381); 

13. die lübeckische Verordnung vom 4. Dezember 
1934 zur Ausführung des Reichsgesetzes über 
das Versteigerergewerbe vom 16. Oktober 
1934 und der Versteigerervorschriften vom 
30. Oktober 1934 (Gesetz- und Verordnungs
blatt der Freien Hansestadt Lübeck 1934 
s. 155); 

14. die oldenburgische Verordnung des Staats
ministeriums zur Ausführung des Gesetzes 
über das Versteigerergewerbe und der Ver
steigerervorschriften vom 8. Februar 1935 
(Oldenburgisches Gesetzblatt Bd. IL S. 13) in 
der Fassung · 

der Verordnung des Staatsministeriums zur 
Änderung der Verordnung des Staats
ministeriums vom 8. Februar 1935 zur Aus
führung des Gesetzes über das Versteige
rergewerbe und der Versteigerervorschriften 
vom 29. November 1937 (Oldenburgisches 
Gesetzblatt Bd. L S. 240); 

15. die preußische Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes über das Versteigerergewerbe 
und der Versteigerervorschriften (Preußische 
Versteigererbestimmungen PrVB) vom 
3. Dezember 1934 (Preußische Gesetzsamm
lung S. 439) in der Fassung 

der Ersten Verordnung vom 13. Februar 1936 
(Preußische Gesetzsammlung S. 30) zur Än
derung der Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes über das Versteigerergewerbe 
und der Versteigerervorschriften (Preußische 
Verstei,gererbestimmungen - PrVB) vom 
3. Dezember 1934 (Gesetzsammlung S. 439), 

a) für Nordrhein-Westfalen: in der Fas
sung der nordrhein-westfälischen Zwe,i
ten Verordnunu vom 12. Mai 1955 (Ge
setz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen S. 111) zur Ände
rung der Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes über das Versteigererge
werbe und der Versteigerervorschriften 
(Preußische Versteigererbestimmungen 
- PrVB) vom 3. Dezember 1934 (Preußi
sche Gesetzsammlung S. 439), 

b) für Schleswig-Holstein: in der Fassung 
der schleswig-holsteinischen Ersten Ver
ordnung zur Änderung der Preußischen 
Versteigererbestimmungen vom 4. Mai 
1957 (Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Schleswig-Holstein S. 69); 
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16. di<~ w1·1rllt:rnlier9isdie Verordnung zum Voll
zncJ dr:s Cc:set:;,:cs iiht•r dils Versteigerer
qt:W(:rh(: 11nd d(:r \frrstei<;(:rcrvorschriften 
(Wiirt!1·1 1

: iscl,r: \11.'.,stei~Jcrerbestimrnun
q<'n Würl.l.VB) v·,mt B. April 1935 (Re'.)'ie
rnu•;3:;hli1tJ liir WürUPmllerq S. ()J); 

17. dir, C(:hiiiln)norc1n11119 fiir Amtshandlungen 
ilu! Crnnd des Ccc;cl.zes iiher das Versteiqe
n:rrJ(,1.vc:(be und d(:r Ver,;lci~Jcrnrvorschrift~n 
vom 31. J1lli 19:LS T S. 1061); 

lß. der § ! l'-lr. 13 des lm·;msd:Pn Gesetzes be-
1.rcJfr:nd Poli:1.ciqch11lm•n vorn 15. Juli 1932 
(Ccsd'l.hl,llt dr·r r:rcir:n l !il1if;,:stadt Breinen 
S. 161); 

19. die brcm i:;dw C:1:l)l, 1,:n1HdtnrnD für die be
Pi(l iqtc•11 und üff cn l.l ich c1nqcsi.elHen Verstei
qcrc!r vorn 17. l),,:~crnhcr 19]2 (Ce.setzbL1tt 
dr·r Fr(:ir,n ffonsc::;liHli Bremen S. 292); 

20. das liihc<kischc Ce~;dz betreffend die An
stellmiu von Sudi vcrsländigcm und Auktio
naton:n vorn 21. Dr:/.E:m1wr 1887 (Sammlung 
der Lülwckisc:hc:n Verordnunqen und Bekannt
machunqcn S. 71) uncl die dazu erqa.ngene 
Beka.nntmachunu betreffend die G(~schäftsan
weistmg liir die rH1ch des Gesetzes 
vom 21. Dc·1cmlwr 18fl7 lwstelltcn Sachver-

Bonn, den 12. Januar 1961 

ständigen und Auktionatoren mit Ausschluß 
der gewerblichen SachversUindigen (Samm
lung der Lübeckischen Verordnungen und Be
kanntmachungen S. 74); 

21. Taxen, die gemäß § 81 der Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über das Verstei
gerergewerbe (Versteigerervorschriften 
VV) vom 30. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1091, 1111) oder § 78 der Gewerbeordnung 
von den zuständigen Landesbehörden festge
setzt worden sind. 

§ 27 

Geltung in Berlin 

Dir~se Verordnung gilt nach § 14 des Dritten 
Dberlcitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes

I S. l) in Verbindung mit Artikel XIV des 
Vierten Bundesqesetzes zur Änderung der Ge
werbeordnung .;om 5. Februar 1960 auch im Land 
Berlin. 

§ 28 

Inkrai ttreten 

DiestJ Verordnung tritt am L Februar 1961 in 
Kraft. 

Der Bundesminister für \Nirtschaft 
Ludwig Erhard 

Vero:rdmmg zur Anpassung des Mineralölsteuergeseizes, 
der Ve.rordn.ung zur Durchführung des 

und de:r Zuckersteuervergütunusordirmng an den Dl::u.tschen ,,_,..,.,.,. ....... "' ..... 1961 

Vom 9. Januar 1961 

Auf Grund des § 4 Abs. 3 des Zolltarifgesetzes 
vom 23. Dezern b(!f 1960 (Bundesgesetzbl. II S. 2425) 
und des § 9 Abs. 3 des Zuckcrstenergesptzcs in der 
Fassung vom 19. August 1959 (Bundesgesetzbl. I 
S. 645) wird verordnet: 

Artikel 

(1) Das Mineralölsteuerr3esetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. Dezember 1957 (Bundes
gesctzbl. I S. 18:33), zuletzt geündert durch das Gesetz 
zur Änderung des Minerü lölsteuergesetzes vom 
26. April 1960 (ßundesqesetzbl. I S. 241), wird wie 
folgt ge5.ndert: 

1. In § 1 erhaltr)n die Absätze 2 und 3 die folgende 
Fassung: 

., (2) Mineralöl im Sinne des Absatzes 1 sind 

1. Erzeu~Jnisse der Nummern 27.07 - B -
II-a und B-III, 27.10-A, 27.14-C-

1 - b und gesättigte Kohlenwasserstoffe 
mit einer Kohlenstoffzahl von C 5 bis 
C 12 aus der Nummer 29.01 - A des Zoll
tarifs, ausgenommen das nicht für moto
rische Zwecke verwendbare Braunkoh
lenteeröl; 

2. Erzeugnisse der Nummern 27.07 - A - I, 
B - I und B - II - b und 29.01 - D - I des 
Zolltarifs; 

3. Flüssiugase aus den Nummern 27.11 und 
29.0l - A des Zolltarifs. 

Zolltarif im Sinne dieses Gesetzes sind der Zoll
tarif und die zu seiner Durchführung erlassenen 
Rechtsvorschriften. 

(3) Der Mineralölsteuer unterliegt auch der 
Mineralölanteil in Schmiermitteln der Nummern 
27.10-B-I-b und 34.03-A-I-a-2 und A-II 
des Zolltarifs, die in das Erhebungsgebiet einge-
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führl oder c111s (),·in freien Verkehr des Zoll9cbiets 
zum I vc, l; , a WC'rdcn, sov,rie in 
rnirwralri:l1i!:' ,rwn J\c1,li I ives dPr Nmmncr 3fU 4 -
B -- J -- a f; H d('s Zolllilrifs, die in das Erhe
bunqsqd:i(!I ,.; (·! 1r! tmd niiht unmiUe:lhar im 
Ansdiluß ,rn d (' rnnfuhr in ei1wn lVfineralcilhcr-· 
stel!nnc1shc!rif'!, odc~r ein S1('1wrlaqer verbracht 
werden." 

2. In § 12 Ahs. :i wird die Bezeichnung „38.14 --B" 
ersetzt durdi die Bezeichnung „38.14 - B - I -- a 
und B --- II". 

(2) Die Vcrordinrnq zur Durchführung des Mine
ralölstc11erqcs1•fzc!i vom 2G. Mai 1053 (Bundesgesetz
blatt I S. n7, 2?0), :;.ule:tzt gciind<:rl durch die Achte 
Verordnung zur 7;,ndPrunq der Verordnung zm 
Durchfühnmg dc·s },füwn1Jiilsteuer91~setzes vom 
14. September 1 %0 (Bundcsgcsetzbl. I S. 745), wird 
wie fol9t ge~inrlert: 

1. In § 1 Ahs_ 2 wc,rdc~n ersetzt die Bezeichnung 
,,27.07 --- C" dl!'-d1 die fkz<:ichrnmg „27.07 - B - III" 
und eh:'. BP7.(~ir',::11 1v1 „27.10-A-1" durch die Be
zeichmmq „27.10-A- l". 

2. In § 4 Abs. 3 wird die BczeidmumJ „27.07 - B• 
ersetzt dnrcb die fü~zeidmunn „'17.07 -- B -- II". 

3. In § 17 Ahs. 2 wercl<'n ersetzt die ß0zeicbmmgen 
,,27.10-R--1 - h und 34.03--A--1-b und B" 
durch die Bc):'.('idrnunqcn „27.10-B - I - b und 
34.03-A I-a-2 und A-JI". 

4. In § 34 Abs. 3 werden ersetzt die Bezeichnung 
,,27.07 --- B" durch die Bezeichnung „27.07 - B II" 
und die Bczfciclrnung „27.10-A- 1" durch die Be
zeichrnmq ,,'.U 10-A-I". 

5. In § 48 Abs. 2 wc~rden ersetzt die Bezeichnung 
„34.03 -A - 1 und B" durch die Bezeichnung 
„34.03 -A - I - a und A - II" und die Bezeichnung 

„38.19--B--11 und 23" durch die Bezeichnung 
,,38.19- P-- VIII und P--XVIII". 

(3) Die Zuckerstcuervergütungsordnung - An
lage B zu § 15 der Durc:hführungsbestimmungen zum 
Zuckersteueruesetz vom 19. August 1959 (Bundes~ 
gesetzbl. I S. 647) - wird wie folgt ge.ündert: 

1. In§ 1 Nr. 6 

a) wird nach Buchstabe b folgender neuer Buch
stabe c einqefügt: 

„c) Früchte, in anderer Weise zubereitet oder 
haltbar gemacht, mit Zusatz von Zucker, 
auch mit Zusatz von Alkohol, aus 
Nr. 20.06 des Zolltarifs;"; 

b) erhält der bisherige Buchstabe „c" die Be
zeichnung „d"; 

c) wird in Buchstabe d die Bezeichnung „20.07 -
B" ersetzt durch die Bezeichnung „20.07". 

2. In § 1 Nr. 8 wird die Bezeichnung „22.09 - A - 3" 
ersetzt durch die Bezeichnung „22.09". 

Artikel 2 
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz
blatt I S. 1) in Verbindung mit § 5 des Zolltarif
gesetzes vom 23. Dezember 1960 und § 12 Abs. 2 des 
Dritten Uberleitungsgesetzes auch im Land Berlin. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1961 in Kraft. 

Bonn, den 9. Januar 1961 

Der Bundesminister der Finanzen 
Etzel 

MineralölzoU-Vergütungsordnuny 1961 
(MZVergO 1961) 

Vom 14. Januar 1961 

Auf Grund der Anmerkung 8-g zu Nummer 27.10 
des Deutsd1r•n Zolltcirifs 1961 - Anlage zum Zoll
tarifgesetz vom 23. Dezember 1960 (Bundesgesetz
blatt II S. 2425) - wird verordnet: 

§ 1 
Veirgütungsberecbligt ist 

1. in den Fällen dm· Anmerkung 8--a, c und d, wer 
die vergütungsfähigen Erzeugnisse herstellt, 

2. im Falle der Anmerkung 8-b, wer eine der 
Voraussetzungen des Absatzes 2 dieser Anmer
kung erfüllt, 

3. im Falle der Anmerkung 8--e, wer vergütungs
fähigos Benzin herstellt oder vertreibt und die 
in § 17 vorgeschriebenen Gutscheine vorlegt 

§ 2 

(1) Die Vergütung wi11d nach Anmerkung 8-b 
Abs. 3 Satz 2 bemessen, wenn der Vergütungs-

berechtigte selbst Hersteller des vergütungsfähigen 
Mineralöls und Schuldner des Zolls für das verzollte 
Erdöl ist oder gewesen ist. 

(2) Sind vergütungsfähige Mineralöle, für die ver
schiedene Vergütungssätze in Betracht kommen, 
nach der Herstellung miteinander vermischt worden, 
so wird die Vergütung nach einem anderen Satze 
als 12,50 Deutsche Mark für 100 kg nur gewährt, 
wenn sich aus Anschreibungen des Vergütungs
berechtigten die Anteile des Gemisches an Mineral
ölen der verschiedenen Vergütungssätze eindeutig 
ergeben. Die verschiedenen Vergütungssätze werden 
auf die vergütungsfähige Menge anteilig entspre
chend dem Verhältnis der Bestandteile im Gemisch 
angewandt. 

§ 3 

(1) Die vergütungsfähige Menge wird nach An
merkung 8-,b Abs. 4 Satz 2 bemessen, wenn der Ver-
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~Jiilu11:J',lH:; c: :1Liqlc~ d:•1 i forsLc,Jlcr des rdffinicrten 
::eh>.\/(·: i:,!s 1,,!, iihu fi,; 01 dnun~Jsgemäß 9cführte 
F:;iJ 1; f; "Li<rn,;iilldil üh 1u11'.J ver! üg t, die einwandfrei 
J\uf.'-:(11!l1ß (Ji;,t iihcr di(: <,:n:J(:~;c:tzten Roh- 1md Hilfs
stoff<:, c!lll: /ulH:iLsvorq.in~Je sowie: T-Icrkunft und 
V(:1iJ!(:1b cfor Erl'.c:tlfJttls.',t: und Nebene:rzcuunisse, 
und Wl:nn e1 dit: J\nfon1Hunqen nüch § 7 erfüllt bat. 

('.,'.) Zur F('si~;l(:llunq d1.:r V(!ryiitunnsfähigen Menge 
wird von dn Mcnue cl.'.0; verbrauchten Schweröls 
die M('fHJe cJc,r in rkn ;\nmerkun~Jen 8-a und b ge-
1rnnntcn ErrfolriicksLdndc: und Mineralöle (z.B. Bi
tumen, Pural ! inqc1 l.sch) ubrrcsetzt, die bei der Raffi
nation etwa 1mqetallen sind. 

(J) Bel dci Fests1d!unq der vergütungsfdhigen 
Menge wc:rch:n crnch die dem Vorverarbeiter erwach
S('.nen Verluste berücksichligt, wenn ihre Höhe zoll
amllich bescheinigt ist. 

§ 4 

Bei vergülungsfähigcn Schmiermitteln wird die 
vergülungsfbhige Menge bei einem Anteil an 
Schwerölen im Schmiermittel 

von mehr als 10 v. H. bis 20 v. H. 

von mehr als 20 v. H. bis 30 v. H. 

von mehr als 30 v. H. bis 40 v. H. 

von mehr als 40 v. II. bis 50 v. H. 

von mehr als 50 v. H. bis 60 v. H. 

von mehr als 60 v. I-J. bis 70 v. H. 

von mehr als 70 v. H. bis 80 v. H. 

von mehr als 80 v. H. bis 90 v. H. 

auf 15 v.H., 

auf 25 v.H., 

auf 35 v.H., 

auf 45 v.H., 

auf 55 v. H., 

auf 65 v.H., 

auf 75 v.H., 

auf 85 v.H. 

der Menge des Schmicnnittels festgesetzt. Ubersteigt 
der Schwerölgehalt 90 vom Hundert, so ist die ver
gütungsf2ihige Menge gleich dem Schwerölanteil. 

§ 5 

(1) Eine Vergütung nach Anmerkung 8-d wird 
gewährt 

1. bei der Ausfuhr von Waren der Num
mern 27.10 - B, 27.16, Salben und Olen aus 
Nummer 30.03, Waren der Nummern 32.06, 
32.08 bis 32.11, 32.13, Fetten, Olen, Pomaden 
und Salben aus Nummer 33.06, Waren der 
Nummern 34.02 - B, 34.03 - A - I - a, 34.04 
- B, 34.05, 34.06, flüssigen Brennstoffen für 
Feuer.zeuge und Feueranzünder aus Num
mer 36.08- B, Waren der Nummern 38.11, 
38.12, 38.14, 38.18, 38.19-P-VIII, P-XIV 
und P - XVIII und Transformatoren der 
Nummer 85.01 - B des Zolltarifs, 

2. bei der Ausfuhr anderer Waren, wenn der 
Hersteller nachweist, daß infolge der Zoll
belastung des verbrauchten Mineralöls die 
erzielbaren Ausfuhrerlöse die Selbstkosten 
des Herstellers zuzüglich eines angemesse
nen Gewinns nicht erreichen. 

(2) Die Vergütung wird für je 100 kg der ver
gütungsfähigen Menge festgesetzt 

l. im Falle des Absatzes l Nr. 1, 

a) soweit vernütungsfähige Mineralöle ver
brnucht worden sind, auf 12,50 Deutsche 
Mark, 

b) im übrigen in Höhe des Zollsatzes, der 
bei der Verzollung der eingeführten 

Mineralöle nr>HCr">YH, \l'{(Hden is!, 
höchstens auf 12,90 Deutsche JVlai k, 

2. im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 auf den Be
trag, der erforderlich ist, um die Selbst-· 
kosten so weit zu senken, daß die erziel
baren Ausfuhrerlöse einen angemessenen 
Gewinn decken, höchstens jedoch auf die 
nach Nummer 1 festzusetzenden V err;ü
tungssätze. 

(3) Die Vergütung wird nicht gewährt, wenn dt,r 
Vergütungsberechtigte„die Anforderungen nach § 9 
nicht erfüllt. 

§ 6 

Ein Vergütungsberechtigter kann von den Vortei
len nach § 2 oder § 3 bei der Bemessung der Ver
gütung oder von der Vergütung nach § 5 für Zeit 
oder Dauer ausgeschlossen werden, wenn gegen ihn 
wegen schuldhafter Verletzung der Uberwachungs
bestimmungen ein Sicherungsgeld (§ 203 der Reichs
abgabenordnung) festgesetzt worden ist und er in
nerhalb von zwei Jahren seit der Rechtskraft der 
Festsetzung die Uberwachungsbestimmungen wie
derum schuldhaft verletzt. Uber den Ausschluß ent
scheidet die Oberfinanzdirektion. 

§ 7 

(1) Wer die Bemessung der vergütungsfähigen 
Menge nach § 3 in Anspruch nehmen will, zeigt dies 
der für den Betrieb zuständigen Zollstelle an. Die 
Anzeige ist schriftlich in zwei Stücken zu erstatten. 
Jedem Stück sind beizufügen 

1. eine , verständliche und erschöpfende Dar
stellung des Herstellungsganges der raffi
nierten Schweröle, aus der sich Art und 
Menge der eingesetzten Ausgangsstoffe so
wie Art und Menge der Erzeugnisse und 
Nebenerzeugnisse ergeben, 

2. eine eingehende Darstellung der Fabrika
tionsbuchführung (§ 3 Abs. 1). 

(2) Der Vergütungsberechtigte hat jede beabsich
tigte Änderung der nach Absatz 1 dargestellten Ver
hältnisse der Zollstelle schriftlich in zwei Stücken 
anzuzeigen. Et führt ein Belegheft nach Weisung des 
Oberbeamten des Aufsichtsdienstes. 

§ 8 

Wer die Vergütung nach Anmerkung 8-c in An
spruch nehmen will, meldet sich bei der für den Be
trieb zuständigen Zollstelle an. Die Anmeldung ist 
schriftlich in zwei Stücken einzureichen. § 7 gilt ent
sprechend. 

§ 9 

(1) Wer die Vergütung nach § 5 in Anspruch neh
men will, beantragt beim zuständigen Hauptzollamt 
die Zulassung zum Vergütungsverfahren. Der An
trag ist schriftlich in zwei Stücken einzureichen. 
Jedem der beiden Stücke ist eine Betriebserklärung 
mit den folgenden Angaben beizufügen: 

1. Art und Lage des Betriebes, 

2. Art der Erzeugnisse, für die die Vergütung 
beansprucht werden soll (handelsübliche 
Benennung unter Angabe der Nummer des 
Zolltarifs), 
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3. Art und Mcnqc der vergütungsfühigen oder 
der verzollten MinernJöle, die bei der Her
stellung der Er✓.eugnisse verbraucht werden 
sollen, 

4. eine verslünd!idH: und erschöpfende Dctr
s tel I ung dc!s llers LeiltlilfJS vcrfahrens, 

5. eine eingehende Darstc,J l 1mg der Betriebs
buchführung, 

6. im Falle des § 5 Abs. 1 Nr. 2 eine Darstel
lung der Kosten der Ausfuhrerzeugnisse, 
die erkennen lctßt, wie sich die Zollbe
lastung des verbrauchten Mineralöls aus
wirkt, und der erzielbmen Ausfuhrerlöse. 
Sie ist durch qeeignde Unterlagen (Schrift
wechsel, Preislisten oder dgl.) zu belegen. 

(2) Die Entscheidung ist dem Antragsteller schrift
lich mitzuteilen. 

(3) Betriebe, die zum Vergütungsverfahren zuge
lassen sind, unterliegen der Steueraufsicht. § 7 Abs. 2 
gilt entsprechend. 

§ 10 

(1) Vergütungsfähiges Mineralöl, das mit dem 
Anspruch auf Zollver9ütung als Freigut ausgeführt 
werden soll, ist der Zollstelle mit dem Antrag auf 
Abfertigung schriftlich anzumelden und zu gestellen. 

(2) Für die Abfertigung des Minernlöls gelten die_ 
Vorschriften über das Zollimweisungsverfahren ent
sprechend. 

§ 11 

Vergütungsfähiges Mineralöl, das mit dem An
spruch auf Zollvergütung zu einem Zollverkehr ab
gefertigt werden soll, ist d<~r Zollst(~Jlc mit dem An
trag auf Abfertigung zum Zoll verkehr schriftlich an
zumelden und zu ~JeSt(!llen. Das I--Jauptzollamt kann 
an Stelle der Einzelanmeldung die Anmeldung der 
in einem bestimmten Zeitrc1um, Ii__ingstens einem Ka
lendermonat, insgesamt abgeferliqten Menge zulas
sen, wenn laufend g lcichartige vergütungsfähige 
Mineralöle zu einem Zollsicherunusverkehr abye
f ertigt werden. 

§ 12 

(1) Sollen vergütungsfä_hige Mineralöle aus einem 
Bearbeitungs- oder Verarbeitungsverkc~hr nach § 69 
Abs. 1 Nr. 42 des Zollgesetzes vom 20. März 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 529) in der Fassung des DrHten 
Zolliinderungsyesctzes vom 9. Auuust 1956 (Bundes
gesetzbl. I S. 735) mit dem Anspruch auf Zollver
gütung unmittelbar in das Zollausland oder endgül
tig in den Freihafen gebracht werden, so fJiH § 10 
entsprechend. Werden vergütungsfahige Mineralöle 
dadurch endgültig in den Freihafen gebracht, daß sie 
im herstellenden Betrieb auf Grund des § 28 Abs. 1 
des Zollgesetzes unverzollt zum umnitlclbaren Ver
heizen verwendet oder an einen m1dcren Betrieb 
zu diesem Zweck abgegeben wcrrfon, so gilt § 11 
Satz 2 sinngemiiß. 

(2) Das gleiche gilt für Mineralöle, die aus dem 
freien Verkehr des Zollgebietes ohne Zollvergütung 
zur vorübergehenden Laqernnq in einen Freihafen 
gebracht worden sind, wenn sie im Anschluß daran 
unmittelbar in das Zollausl1md oder endgültig in 
den Freihafen gebracht werden. 

§ 13 

(1) Werden nach §§ 10 bis 12 andere Schweröle 
der Nummer 27.10-A- II als Gasöle oder werden 
Reinigungsextrakte der Nummer 27.14 - C - I - b des 
Zolltarifs gestellt, und ist der Vergütungsberechtigte 
nicht der Hersteller, so ist durch eine Bescheinigung 
der für den Hersteller zuständigen Zollstelle nach
zuweisen, daß die Vv aren entweder aus Erdöl her
gestellt sind, das im Geltungsbereich des Zolltarifs 
verzollt worden ist, oder daß sie mit Schwefelsäure, 
selektiven Lösungsmitteln oder hydrierend raffi
nierte Schmieröle sind. 

(2) Wer unter bestimmter Benennung stets gleich
artige raffinierte Schweröle gestellen will, kann die 
Beschaffenheit dieser Erzeugnisse durch Hinter
legung von Mustern bei der Zollstelle kennzeichnen. 
In diesem Falle kann auf weitere Nachweise ver
zichtet werden, wenn der Vergütungsberechtigte in 
der Anmeldung erkärt, daß die gestellten Waren 
den hinterlegten Mustern entsprechen, und wenn 
gegen die Richtigkeit dieser Erklärung keine Be
denken bestehen. Es bleibt vorbehalten, die Uber
einstimmung der gestellten Waren mit den Mustern 
durch Stichproben zu prüfen. 

(3) Für die Bemessung der Vergütung nach § 2 
ist der zutreffende Zollsatz mittels der Zollurkunden 
nachzuweisen. 

§ 14 

(1) Schmiermittel und andere vergütungsfähige 
Erzeugnisse (Anmerkung 8-c und d), die mit dem 
Anspruch auf Zollvergütung ausgeführt werden sol
len, sind der Zollstelle mit einem Begleitschein nach 
vorgeschriebenem Muster in zwei Stücken anzu
melden und zu gestellen. 

(2) Für die Abfertigung gelten die Vorschriften 
über das Zollanweisungsverfahren entsprechend. 
Die Waren sind stets der inneren Beschau zu unter
ziehen. § 13 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(3) Für die Behandlung der Begleitscheine gelten 
die Vorschriften über das Zollanweisungsverfahren 
entsprechend. Die Begleitscheine können von allen 
Grenzzollstellen erledigt werden. 

§ 15 

(1) Schmiermittel, die mit dem Anspruch auf Zoll
vergütung zu einem Zollverkehr abgefertigt werden 
sollen, sind der Zollstelle mit dem Antrag auf Ab
fertigung zum Zollverkehr schriftlich anzumelden 
und zu gestellen. Ist die für den Betrieb zuständige 
Zollstelle für den endgültig in Aussicht genomme
nen Zollverkehr nicht zuständig, können die Schmier
mittel nur zum Zollanweisungsverfahren abgefertigt 
werden. 

(2) Für die Abfertigung gelten die Vorschriften 
über den betreffenden Zollverkehr entsprechend. 
Die Waren sind stets der inneren Beschau zu unter
ziehen. § 13 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 16 

Sollten vergütungsfähige Schmiermittel aus einem 
Bearbeitungs- oder Verarbeitungsverkehr nach § 69 
Abs. 1 Nr. 42 des Zollgesetzes in der Fassung des 
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Dritten Zolländerungsgesetzes oder aus einem Lager
verkehr auf Grund des § 109 a Nr. 4 des Zollgesetzes 
in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Zoll
gesetzes und der Verbrauchsteuergesetze vom 
23. Mai 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 317) und des Drit
ten Zolländerungsgesetzes mit dem Anspruch 2uf 
Zollvergütung unmitt~lbar in das Zollausland oder 
endgültig in den Freihafen gebracht werden, so gilt 
§ 14 entsprechend. 

§ 17 

(1) Benzin, für das die Vergütung nach Anmer
kung 8-e in Anspruch genommen werden soll, darf 
nur an Personen abgegeben werden, die sich durch 
Vorlage einer Bescheinigung als bezugsberechtigt 
ausweisen. Die Bescheinigung muß von dem Chef 
der diplomatischen Mission oder von dem Leiter des 
Konsulats ausgestellt sein, Angaben über die Fabrik
marke, die Fabriknummer und die Nummer des poli
zeilichen Kennzeichens des Kraftfahrzeuges des Be
zugsberechtigten enthalten und einen Abdruck des 
Dienststempels der Dienststelle tragen. 

(2) Das Benzin wird gegen Ubergabe von Gut
scheinen nach vorgeschriebenem Muster abgegeben. 
Die Gutscheine sind durch den Abgebenden sofort 
nach der Abgabe an den vorgesehenen Stellen aus
zufüllen und mit Angabe des Datums durch Unter
schrift und Abdruck des Firmenstempels zu ~nt
werten. 

(3) Der Abgebende kann die Vergütung bean
tragen oder die Gutscheine durch einfache Ubergabe 
einer Lieferfirma übertragen. 

§ 18 

(1) Die Vergütung ist für die Mengen, für die im 
Laufe eines Kalendermonats der Vergütungsan
spruch entstanden ist, mit einer Nachweisung in 
zwei Stücken spätestens am fünfundzwanzigsten 
Ta~Je des folgenden, im Falle der Anmerkung 8-e 
dc~s dritten folgenden Kalendermonats bei der für 
den Vergütungsberechtigten zuständigen Zollstelle 
zu beantragen. Der Nachweisung sind die Anmel
dungen (§§ 10, 11, 12, 15, 16), die Erststücke der Be
gleitscheine (§ 14) oder die ordnungsgemäß entwer
teten Gutscheine (§ 17) mit einer Zusammenstellung 
als Anlagen beizufügen. 

(2) Erreichen die Vergütungsansprüche eines Be
rechtigten im Laufe eines Kalendermonats nicht 
50 Deutsche Mark, sind die Anträge in Abständen 
von zwei, längstens von drei Monaten einzureichen. 

§ 19 

(1) Soweit der Antrag begründet ist, erhält der 
Vergütungsberechtigte einen Anrechnungsschein 
nach vorgeschriebenem Muster. Auf Antrag können 
mehrere Anrechnungsscheine über Teilbeträge aus
gefertigt werden. Soweit der Antrag nicht begründet 
ist, erhält der Antragsteller einen Bescheid mit 
Rechtsmittelbelehrung nach § 158 Abs. 2, § 150 
Abs. 2 der Reichsabgabenordnung. 

(2) Der Anrechnungsschein ist dem Berechtigten 
oder seinem Beauftragten gegen Empfangsbescheini
gung zu übergeben oder ihm auf seine Kosten durch 
eingeschriebenen Brief zuzusenden. 

(3) Der Anrechnungsschein wird bis zum Ablauf 
von sechs Monaten nach dem Tage der Ausstellung 
auf Zölle für unbearbeitetes Erdöl angerechnet. Auf 
aufgeschobene Zölle darf er erst nach dem vierund
zwanzigsten Tage des zweiten Kalendermonats nach 
der Entstehung des Vergütungsanspruchs angerech
net werden. Er kann bei allen Zollstellen im Gel
tungsbereich des Zolltarifs angerechnet werden. 

(4) Der Vergütungsanspruch ist nach der Ertei
lung des Anrechnungsscheines frei übertragbar. Die 
Anrechnung erfolgt nur gegen Ubergabe des An
rechnungsscheines. Die Zollstelle ist berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, zu prüfen, ob derjenige, der den 
Anrechnungsschein übergibt, der Anspruchsberech
tigte ist. 

(5) Vernichtete oder verlorene Anrechnungs
scheine werden auf Antrag ersetzt, wenn Nummer, 
Ausstellungsdatum und Anrechnungsbetrag ange
geben werden können. Der Antrag ist innerhalb der 
Anrechnungsfrist (Absatz 3) bei dem Hauptzollamt 
zu stellen, das den Anrechnungsschein ausgefertigt 
hat. Antragsberechtigt ist, wem der Anrechnungs
schein erteilt worden ist, oder mit dessen Zustim
mung, wer glaubhaft macht, daß er den Anrech
nungsschein zuletzt besessen hat. Ist der Anrech
nungsschein nicht inzwischen eingelöst worden, 
erteilt das Hauptzollamt frühestens neun Monate 
nach Ausstellung des vernichteten oder verlorenen 
einen neuen Anrechnungsschein. 

(6) Beschädigte Anrechnungsscheine werden nicht 
angerechnet. Das Hauptzollamt, das sie ausgefertigt 
hat, ersetzt sie auf Antrag, wenn der vorliegende 
Teil größer ist als die Hälfte des Scheines, die Num
mer enthält und den Anrechnungsbetrag einwand
frei erkennen läßt. Andernfalls ist nach Absatz 5 
zu verfahren. 

§ 20 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz
blatt I S. 1) in Verbindung mit § 5 des Zolltarif
gesetzes auch im Land Berlin. 

§ 21 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1961 in Kraft. 

Bonn, den 14. Januar 1961 

Der Bundesminister der Finanzen 
In Vertretung 

Prof. Dr. H e t tl a g e 
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